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1 Anlass und Aufgabenstellung

Das Quartier am westlichen Stadtrand von Tubingen soll neu geordnet werden. Als ein
Schwerpunkt der Entwicklung sollen die gewerblichen Flachen, die bereits in Form eines
,Handwerkerparks“ im Quartier vorhanden sind, ausgeweitet werden. Dazu sollen innerstad-
tische Flachen herangezogen werden, die bisher teils landwirtschaftlich, teils als Kleingarten,
und teils von einer Gartnerei in Anspruch genommen wurden. Am sudwestlichen Rand des
Plangebiets ist ein Mischgebiet vorgesehen, mit welchem das dortige Wohnen neu geordnet
werden soll.

Die Entwicklung soll planungsrechtlich durch den Bebauungsplan ,Aischbach Teil 11“ gesichert
werden. Im Bebauungsplanverfahren ist gemali § 2a Baugesetzbuch (BauGB) eine Umwelt-
prifung durchzufihren.

Im Rahmen dieser Umweltpriifung werden die Auswirkungen des Bebauungsplans auf alle
Umweltbelange nach BauGB § 1 Pkt. 7 (Mensch, Boden, Wasser, Luft/Klima, Tiere/Pflanzen,
biologische Vielfalt, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgiter, Emissionen) gepruft und die Er-
gebnisse im Umweltbericht dargestellt. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begriindung des
Bebauungsplans.

Die Umweltpriifung erfolgt verfahrensbegleitend. Grundlage des Umweltberichts in der vorlie-
genden Fassung bildet der Entwurf zum Bebauungsplan, Stand Mai 2022 [33]. Der Umwelt-
bericht wird im weiteren Verfahren entsprechend fortgeschrieben.

2 Darstellung des Planvorhabens
2.1 Lage und bisherige Nutzung des Plangebiets

Das Plangebiet liegt am westlichen Stadtrand von Tibingen, zwischen Herrenberger StralRe
(Bundesstral3e B 296) im Norden, Weilerbach im Westen und Ammer im Stiden (s. Abb. 1).
Nordlich der Herrenberger Stral3e (Bundesstralie B 296) sowie ¢stlich und sudlich des Plan-
gebiets sind gewerbliche Flachen vorhanden. Westlich des Weiherbachs befinden sich Wohn-
bauflachen. Das Gelande liegt relativ eben auf einer mittleren Gelandehthe von ca.
+335 m NHN; es féllt leicht nach Westen in Richtung Weilerbach ein.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Flache von ca. 8,3 ha. Das
Gebiet wird im Nordwesten durch gartnerische und kleingértnerische Nutzungen gepréagt. Im
Nordosten befindet sich eine Gartnerei mit mehreren Gewachshausern. Zwischen Géartnerei
und Kleingarten liegt eine landwirtschaftlich genutzte Flache. Der stidwestliche Teil des Plan-
gebiets weist eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe auf; dort befindet sich u. a. das Werk-
stattgebaude der akademischen Fliegergruppe, urspringlich fur Geflichtete errichtete Wohn-
hauser und ein Bolzplatz. Die restlichen Flachen werden i. W. gewerblich genutzt, u. a. vom
stadtischen Bauhof.
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Abb. 1: Ubersichtsplan mit Lage des Plangebiets
(Kartengrundlage: Daten- und Kartendienst der LUBW, 2022)

Fir das Plangebiet liegen bereits rechtsverbindliche Ortsbau- und Bebauungsplane alteren
Datums vor, die mit dem Bebauungsplan ,Aischbach II* Gberplant werden (s. Abb. 2):

e  Ortsbauplan ,Ammertal“, Plannummer 182 Teil Il, genehmigt am 20.02.1962, in Kraft ge-
treten am 22.02.1962

e Bebauungsplan ,Ammertal, (Sindelfinger Strale)“, Plannummer 230, genehmigt am
17.11.1964, in Kraft getreten am 27.11.1964

e  Ortsbauplan ,Ammertal“, Plannummer 261, genehmigt am 17.08.1966, in Kraft getreten
am 15.09.1966

e Bebauungsplan ,Handwerkerpark beim Aischbach®, Plannummer 421, genehmigt am
25.05.1994, in Kraft getreten am 01.06.1994

Im Geltungsbereich dieser Bebauungsplane werden i. W. Flachen Uberplant, die als gewerb-
liche Bauflachen (Industriegebiet), Grunflachen und StralRenverkehrsflachen festgesetzt sind.
Innerhalb des Industriegebiets sind Pflanzgebote zur Eingriinung bzw. Durchgriinung ausge-
wiesen.

Aktuell befinden sich im ndrdlichen und westlichen Teilbereich des Plangebiets eine Gértnerei,
Ackerflachen, eine Kleingartenanlage sowie eine Gruppe von kleinen Wohnh&usern (ehemals
Unterkinfte fur Geflichtete). Diese werden auf Grundlage des bestehenden Baurechts als
Bestand im Rahmen der Bilanzierung bericksichtigt.

6

HPC_2185947_GU_Entw_2023_01.docm \

\INOGEN

ALLIANCE



Projekt-Nr. 2185947

Bebauungsplan ,Aischbach Teil II, Stadt TUbingen .
— Umweltbericht — ‘ (

Fiir die U . Fiir die N

Nordlicher/
stidwestlicher
Teilbereich

Sudéstlicher
Teilbereich

v

Abb. 2: Ubersicht rechtsverbindlicher Bebauungsplane innerhalb des Plangebiets
(Quelle: Stadt Tibingen, Internetangebot, 2022)

2.2 Art der geplanten Bebauung und Erschlielung

Der Bebauungsplan unterteilt den Geltungsbereich in einen nérdlichen/stidwestlichen und ei-
nen sudoéstlichen Teilbereich (s. Abb. 2).

Der nordliche Teilbereich umfasst die westlich/siidwestlich an den bestehenden Handwerker-

_ park angrenzenden Flachen. Der sudostliche Teilbereich beinhaltet Flachen, die durch den
rechtsverbindlichen Bebauungsplan ,Ammertal (Sindelfinger Strafe)* Nr. 230 Uberplant wer-
den.

Nordlicher/studwestlicher Teilbereich

Die westlich an den Handwerkpark angrenzenden Flachen sollen gewerblich genutzt werden.
Es werden ein Gewerbegebiet (GE) und ein eingeschranktes Gewerbegebiet (GEe) festge-
setzt. Sudlich angrenzend wird ein Mischgebiet (Mi) festgesetzt. Die Flachen entlang des Wei-
lerbachs, der Bolzplatz sowie 6stlich daran anschlie3ende Flachen sollen als 6ffentliche Griin-
flachen ausgewiesen werden.
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Im sudostlichen Teilbereich wird ein Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. Der Teilbereich war
gem. rechtsverbindlichem Bebauungsplan ,Ammertal“ (1964) bislang als Industriegebiet fest-
gesetzt; dies ist aufgrund des angrenzend geplanten Mischgebiets nicht mehr mdglich. Mit
dieser Festsetzung wird lediglich die Art der baulichen Nutzung Uberplant. Des Weiteren wird
das Planungsrecht in einem Teilbereich der Sindelfinger Stral3e zwischen der Ful3- und Rad-
brucke tber die Ammer und der Einmindung beim Mischgebiet an den tatsachlichen Ausbau-
zustand der StralRe angepasst. Alle weiteren Regelungen des rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplans werden unverandert Uibernommen.

Die aus Umweltgesichtspunkten relevanten Planungen sind in Tab. 1 zusammengestellt.

Tab. 1:

Bestand und Planung der Teilbereiche des rdumlichen Geltungsbereichs

Teilbereich

Rechtsverbindlicher
Bebauungsplan

Bebauungsplan
»Aischbach Teil II“

Einmindung Herrenberger
Stral3e

Nr. 421 B-Plan ,Handwerkerpark®
(1994)

Verkehrsflachen, Verkehrsgrunfla-
chen, Stellplatze

Verkehrsflachen, Verkehrsgrinfla-
chen, Stellplatze mit Pflanzgebot

Gewerbegebiet/eingeschrank-
tes Gewerbegebiet im nordli-
chen Teil des rauml. Gel-
tungsbereichs

Nr. 261 Ortsbauplan ,Ammertal®
(1966)

offentliche Sportplatze und Griin-
flachen;

FuBweg/StralRe

StralRenverkehrsflachen;

GE GRZ 0,8/ GEe GRZ 0,9;
offene, geschlossene oder abwei-
chende Bauweise;

Flachdéacher;

Betriebswohnungen ausnahms-
weise zulassig;

Gebaudehdhe 10 bis 13 m; an der
B 269 werden Mindesthéhen von
16 m festgesetzt

Mischgebiet an der westlichen
Grenze des rdumlichen Gel-
tungsbereichs

Nr. 182 Teil Il Ortsbauplan ,Am-
mertal” (1962)

Offentliche Grinflache;
FuRweg/StralRe

MI GRZ 0,6;
offene Bauweise;
Flachdacher

Griunflachen entlang Weiler-
bach, Bolzplatz, 6stlich an-
grenzende Grunflache

Nr. 261 Ortsbauplan ,Ammertal”
(1966)

offentliche Sportplatze und Griin-
anlagen;

FuRweg/StralRe

offentliche Grinflachen, teils mit
Pflanzgebot;

FuRRweg

Gewerbegebiet im sidostli-
chen Teil des raumlichen Gel-
tungsbereich

Nr. 230 B-Plan ,Ammertal“ (1964)
Industriegebiet;

Verkehrsflachen;

Private und o6ffentliche Griinflachen

GE, GRZ wie Bestand;
Verkehrsflachen;
private und o6ffentliche Grinflachen

Gesamtgebiet

wasserdurchlassige Beléage;

gartnerische Gestaltung/Bepflan-
zung der nicht Uberbaubaren Fla-
chen;

passive Schallschutzmafnahmen

8

HPC_2185947_GU_Entw_2023_01.docm

N

\INOGEN

ALLIANCE



Projekt-Nr. 2185947

Bebauungsplan ,Aischbach Teil I, Stadt Tubingen .
— Umweltbericht —

Fiir die Umwelt. Fiir die Menschen.

3 Ubergeordnete Umweltschutzziele
3.1 Fachgesetzliche Ziele

Nach gesetzlicher Vorgabe ist fur das anstehende Bebauungsplanverfahren die Eingriffsre-
gelung des § 1la Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 21 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) zu beachten. Die sich daraus ergebenden Anforderungen werden im Zuge der
Umweltprufung abgearbeitet und finden im Bebauungsplan mit entsprechenden Festsetzun-
gen und Hinweisen Bertcksichtigung.

Beziglich der von der Planung ausgehenden Emissionen (Larm, Schadstoffe) sind das Bun-
desimmissionsschutzgesetz bzw. die entsprechende Verordnung (16. BImSchV — Verkehrs-
larm), die zugeordneten Verwaltungsvorschriften (TA Luft, TA Larm) sowie die DIN 18005 zu
beachten. Das Regenwassermanagement ist Uber 88 45a ff. des Wassergesetzes Baden-
Wirttemberg (WG) geregelt.

Fur Grund- und Oberflachengewasser sind die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
und der Oberflachengewdasserverordnung (OGewV) zu beachten.

Biotope, Naturdenkmaler und sonstige geschitzte Landschaftsteile sind gem. BNatSchG zu
bertcksichtigen.

Zum Schutz streng geschiitzter Arten sind 8§ 44 ff. BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und
16 FFH-Richtlinie, Anhang IV und Art. 5 und 9 Vogelschutzrichtlinie zu beachten. Verbotstat-
bestande nach § 44 BNatSchG sind nicht Bestandteil einer Abwagung. Sie kdnnen nur durch
vorgezogene Ausgleichsmalinahmen zur Wahrung der Okologischen Funktionalitat (CEF-
Mafinahmen) oder mittels begriindeter Befreiung durch die Naturschutzbehérde aufgehoben
werden.

3.2 Fachplanungen

Das Plangebiet liegt vollstandig im Innenbereich.

Im Regionalplan der Region Neckar-Alb 2013 ist das Plangebiet nachrichtlich als Siedlungs-
flache Industrie und Gewerbe (N) dargestellt; die Herrenberger Stral3e stellt eine Stral3e fir

den gro3raumigen Verkehr dar (s. Abb. 3) [30]. Der Bebauungsplan entspricht dieser Darstel-
lung.

Der Flachennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands Tibingen — Reutlingen (FNP, Stand
Juni 2022) stellt das Plangebiet grofitenteils als "gewerbliche Bauflaiche mit besonderen An-
forderungen an die Umweltvertraglichkeit und die Gestaltung der Anlage” dar (s. Abb. 3) [24].
Die Herrenberger Strale ist als ,Uberortliche und ortliche HauptverkehrsstralRe“ dargestelit.

Der Bereich des geplanten Mischgebiets wird im FNP als Grinflache dargestellt (s. Abb. 3).
Der FNP wird fur diesen Bereich in einem parallel verlaufenden Anderungsverfahren ange-
passt.
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Abb. 3: Auszug aus Regionalplan/FNP mit Lage des Plangebiets
(Quelle: Regionalverband Neckar-Alb [30], Nachbarschaftsverband Tiibingen — Reutlingen [24])

Der Landschaftsplan des Nachbarschaftsverbands Reutlingen-Tabingen wird derzeit neu auf-
gestellt [25]. In der Bestandskarte ist das Plangebiet teils als Bauflache, teils als Acker und

— Gartenland dargestellt (s. Abb. 4). Fir den nérdlichen Teilbereich sind nach dem Maf3nah-
menplan des Landschaftsplans ebenfalls Bauflachen vorgesehen. Fir die Ammer, stdlich des
Plangebiets, wird eine Gewdasserrenaturierung vorgeschlagen. Fir die Kaltluft, die westlich
des Stadtrands gebildet wird, soll ein Abfluss gewéhrleistet werden. Die Ammer ist nicht im
Geltungsbereich des Bebauungsplans enthalten; der Bebauungsplan steht den Planungen
nicht entgegen. Die Herrenberger Stral3e ist in Bestand und Planung als Verkehrsflache dar-
gestellt.
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Abb. 4: Auszug aus dem Landschaftsplan mit Lage des Plangebiets

links: Bestandsplan, rechts: MalRnahmenplan
(Quelle: Nachbarschaftsverband Tiibingen — Reutlingen [25])
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Das Plangebiet liegt innerhalb der Abgrenzungen des Zukunftsplans Weststadt [31], dem
Rahmenplan fir die Entwicklung der Weststadt. Dieser soll u. a. eine geordnete Entwicklung
der gewerblichen Flachen gewébhrleisten, unter Berlcksichtigung von Wechselwirkungen mit
der Entwicklung der Wohnbauflachen. Der Zukunftsplan trifft dartiber hinaus Aussagen zur
Verkehrs- und Landschaftsplanung sowie zum 6ffentlichen Raum.

Der Zukunftsplan Weststadt bildet eine wesentliche Grundlage fur die geordnete und nach-
haltige Entwicklung des Plangebiets ,Aischbach Teil II“. In Bezug auf den Bebauungsplan sind
folgende Elemente des Zukunftsplans von Belang:

¢ Erweiterung des Handwerkerparks beim Aischbach

e StralRenverbindung zwischen der Sindelfinger und der Herrenberger StraRe (B 296) mit
Anbindung tUber den Handwerkerknoten an die Herrenberger Stral3e

e  Grunzug mit FuBweg entlang des Weilerbachs
¢ Neue Grunflache o6stlich des bestehenden Bolzplatzes
e Durchfahrtsverbot fur LKW im Bereich der Grundschule im Aischbach

Der Bebauungsplan bertcksichtigt die Vorgaben aus dem Zukunftsplan Weststadt und er-
mdoglicht dessen Umsetzung im Bereich des Plangebietes.

> aagpooce

* Hanawerkerpark

Abb. 5: Ausschnitt Plan 11 Zukunftsplan Weststadt, mit Abgrenzung des Plangebiets
(Quelle: Stadt Tubingen [31])
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3.2.1  Biotopverbund

Das Plangebiet liegt vollstandig im Innenbereich. Bestandteile des Biotopverbunds im Offen-
land und Wildtierkorridore sind nicht betroffen [23].

3.2.2  Schutzgebiete, geschitzte Objekte

Das Plangebiet liegt au3erhalb von Wasserschutzgebieten und Schutzgebieten des BNatSchG
[23]. Geschutzte Biotope und Streuobstbestande sind nicht betroffen.

3.2.3  Bericksichtigung des besonderen Artenschutzes

Der besondere Artenschutz wurde im Rahmen von Fachgutachten berticksichtigt:

o Im Jahr 2014 erfolgte eine artenschutzrechtliche Vorpriifung durch das Biiro Prof. Schmid
| Treiber | Partner, Leonberg, auf Grundlage einer Habitatpotenzialanalyse [26].

o Auf Grundlage der Abschichtung innerhalb der Vorprifung erfolgten im Jahr 2014 ver-
tiefte faunistische Kartierungen, der Artengruppen Fledermause, Vogel, Reptilien und
Totholzkafer, durch M. Kramer, Tlbingen, plus Fachexperten [11]. Die Ergebnisse wur-
den im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP) bewertet.

o Die Artengruppe der Totholzkafer wurde 2014 separat durch U. Bense, Mdssingen, un-
tersucht [1]. Im Ergebnis ergaben sich keine Nachweise der artenschutzrechtlich relevan-
ten Kaferart Eremit. Beibeobachtungen erbrachten Funde national besonders geschitz-
ter Kéfer in einer Kopfweide am Ufer des Weilerbachs, nordlich der Briicke der B296. Der
Standort liegt aufl3erhalb des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans; die
Kopfweide wird nicht tangiert.

e Die vertieften faunistischen Kartierungen wurden im Jahr 2018 durch das Biro Stauss &
Turni, Tldbingen, aktualisiert [34]. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde
(UNB), Landratsamt TUbingen, erfolgte eine vollstandige Kartierung aller als relevant ein-
zustufender Arten bzw. Artengruppen (Vogel, Fledermause, Haselmaus, Reptilien und
Nachtkerzenschwarmer). Die abschlieBende saP erfolgte durch das Bliro Prof. Schmid |
Treiber | Partner, Leonberg [27].

o Im Jahr 2019 erfolgte eine erganzende Erhebung der Reptilien durch TBioTel [35].

e Im Jahr 2022 erfolgt aufgrund der Erweiterung des Geltungsbereiches eine Verifizierung
der artenschutzrechtlichen Prufung durch das Biro Prof. Schmid | Treiber | Partner, Le-
onberg

Die Ergebnisse der aktuellen Fachgutachten lassen sich wie folgt festhalten.

Flederméduse

Artenspektrum (vier Arten) und Aktivitdt waren im Jahr 2018 gering; als Jagdgebiet wurden i.
W. die Flachen 0stlich des Weilerbachs, einschlief3lich der Kleingartenanlagen genutzt. Wo-

chenstuben- und Winterquartiere wurden 2018 nicht nachgewiesen. Als artenschutzrechtlich
erforderliche Maflnahmen wurden formuliert:
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e  Geholzrodungen sowie der Abriss von Schuppen und Gebéauden dirfen nur in den Mo-
naten November bis Ende Februar erfolgen. Bei einer Baufeldbereinigung innerhalb der
Aktivitatszeit sind Habitatstrukturen auf eine Nutzung durch Flederméuse zu Uberprifen

e Die Leitstrukturen am Weilerbach sollten nach Mdglichkeit erhalten bleiben.

e Der Verlust von Ruhestatten muss durch die Installation kiinstlicher Quartiere in der an-
grenzenden Umgebung ausgeglichen werden. Konkret kommen etwa zehn bis zwo6lf
kleine Gartenhauschen bzw. Gerateschuppen mit Unterschlupfmdglichkeiten fir Fleder-
mause in Betracht. Der Verlust muss vorgezogen durch Installation von 20 Fledermaus-
kasten im raumlichen Zusammenhang bzw. durch Einbau von kinstlichen Fledermaus-
quartieren in die Fassaden der Neubauten kompensiert werden (CEF-MalRnahme).

Haselmaus, Nachkerzenschwarmer

Haselmaus und Nachtkerzenschwarmer wurden 2018 nicht nachgewiesen. Es sind keine
Mafinahmen erforderlich.

Vogelarten

Im Plangebiet und angrenzenden Kontaktlebensraum wurden im Jahr 2018 insgesamt 23 Vo-
gelarten nachgewiesen. Die Untersuchungen erbrachten drei Brutreviere des Feldsperlings
(Vorwarnliste Baden-Wirttemberg), im Bereich der Kleingartenanlage, und ein Brutrevier des
Stars (deutschlandweit gefahrdet), westlich des Bolzplatzes. Dartiber hinaus wurden weitere
funf Brutreviere von Blau- bzw. Kohlmeise sowie ein Brutrevier des Hausrotschwanz, letzterer
im Bereich der Holzhauser, nachgewiesen. Als artenschutzrechtlich erforderliche Maf3nah-
men wurden formuliert:

o Durchfiihrung der Baufeldbereinigung au3erhalb der Vogelbrutzeit im Zeitraum von An-
fang Oktober bis Ende Februar. Au3erhalb dieses Zeitraums sind potentielle Niststatten
vor einem Eingriff auf die tatsachliche Nutzung als Niststatte zu tGberprifen.

e Der Verlust von Nistmdglichkeiten muss durch vorgezogenes Installieren von insgesamt
76 kunstlichen Nisthilfen im rdumlichen Zusammenhang ausgeglichen werden (CEF-
Mafinahme):

o 4 Nisthilfen Flugloch 28 mm (fir 2 Brutpaare Blaumeise)

o 12 Nisthilfen Flugloch 32 mm (fir je 3 Brutpaare Kohlmeise und Feldsperling)
o 54 Nisthilfen (fur 27 Brutpaare des Haussperling)

o 4 Halbhohlenkéasten (fur 2 Brutpaar Hausrotschwanz)

o 2 Nisthilfen Flugloch 45 mm (fur 1 Brutpaar Star)

(Kasten fur Hausrotschwanz und Haussperling sind zwingend an Geb&auden anzubringen.
Kéasten fur die Meisen, Feldsperling und Star sind an Geholzen im Kontext zum Plangebiet
anzubringen.)
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Reptilien

Im Plangebiet und den nérdlich angrenzenden Flachen am Weilerbach wurde 2018 eine etwa
18 Individuen umfassende Zauneidechsen-Population nachgewiesen, die sich auch im Gebiet
fortpflanzt. Die Populationsgrof3e wurde mithilfe eines Korrekturfaktors (6) ermittelt; die Nach-
weise im Plangebiet gelangen i. W. im Areal der Gartnerei. Die Nachuntersuchung am
17.06.2019 erbrachte bereits fir diesen einen Tag eine Anzahl von 15 Individuen, unter sub-
optimalen Bedingungen, und ohne das Gesamtgebiet begehen zu kdnnen. Als artenschutz-
rechtlich erforderliche MaRnahmen wurden formuliert:

o Durchfihrung der Baufeldbereinigung (Oberbodenarbeiten) innerhalb der Aktivitatszeit
der Zauneidechse, jedoch aufRerhalb der Fortpflanzungszeit. Aufgefihrt wurden die Zeit-
raume April bis Ende Mai sowie August bis Ende September.

o Umsiedlung von Zauneidechsen in eine Ersatzflache

e Der Raumbedarf fur die erforderliche Ersatzflache (CEF-Malinahme) wurde Uber die tat-
séchlich entfallende Lebensraumflache ermittelt. Danach ist zunachst eine Flache von
1,38 ha als Ersatzhabitat erforderlich, plus einer Flache von 0,09 ha fir die Inanspruch-
nahme innerhalb des erst zu einem spéateren Zeitpunkt realisierten Mischgebiets. Die Fla-
che muss vor der Inanspruchnahme durch die Eidechsen gleiche Habitatqualitdten wie
die entfallende Flache aufweisen.

Monitoring

Im Rahmen eines Monitorings ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde eine
Erfolgskontrolle tber die Annahme der Nisthilfen/Quartiere und Ersatzlebensraume durchzu-
fuhren.

4 Bertcksichtigung der Umweltbelange gemaf § 1 (6) 7 BauGB

Nach § 1 (6) 7 BauGB sind bestimmte Umweltbelange bei der Aufstellung der Bauleitplane zu
berticksichtigen. Diese Umweltbelange sind nachfolgend aufgefiihrt. Bei der Darstellung wer-
den die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplans berlicksichtigt, mit denen nachtei-
lige Umweltauswirkungen vermieden, gemindert und ausgeglichen werden.

4.1 Flache

Das Schutzgut Flache ist eine begrenzt zur Verfiigung stehende Ressource, welche aktuell
einem hohen Nutzungsdruck ausgesetzt ist. Bei der Bewertung des Eingriffs sind insbeson-
dere die aktuelle Nutzung des Gebiets bzw. die Nutzungsumwandlung, Versiegelung und Zer-
schneidung von Bedeutung, welche sich wiederum auf die anderen Schutzgiter (Boden, Was-
ser etc.) auswirken.

Der Geltungsbereich des B-Plans ,Aischbach Teil [l umfasst eine Flache von ca. 8,3 ha. Das
Gebiet liegt vollstandig im Innenbereich.
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Die 0Ostlichen und sidlichen Flachen sind bereits bebaut und von StraRen durchzogen. Im
norddstlichen Teilbereich liegt das Betriebsgelande einer Gartnerei mit Betriebs-/Verkaufsge-
baude, Gewachshausern und Freiflachen. Nach Suden schlieen sich Uberwiegend gewerb-
lich genutzte Flachen an; dort liegt auch der stadtische Bauhof.

Westlich des Gartnereigelandes befinden sich Ackerflachen, daran anschliel3end Kleingarten-
anlagen. Letztere umfassen teilweise kleine Gebaude. Am westlichen Rand verlauft ein ge-
wasserbegleitender Randstreifen. Weiterhin befindet sich dort ein Bolzplatz sowie das Ver-
einsgelande einer Segelfluggruppe.

Sudlich der Kleingartenanlagen, am westlichen Rand des Plangebiets, befindet sich eine
Holzhaussiedlung.

Mit dem Bebauungsplan soll — entsprechend dem Leitsatz ,Innenentwicklung vor Aufdenent-
wicklung“ — eine Nachverdichtung im Plangebiet erreicht werden.

Diese soll insbesondere eine gewerbliche Nutzung im gesamten noérdlichen Teil des Plange-
biets ermoglichen. Um auch in diesem Teil des Gebiets die Planungsgrundséatze einer fla-
chensparenden Bauweise umzusetzen und der erwarteten hohen Nachfrage nach Gewerbe-
flachenflachen zu begegnen, wurde die Effizienz der Flachennutzung optimiert und die
Vergabe der Flachen in einem speziellen Vergabeverfahren geregelt. Eine flachensparende
Bauweise mit innovativen Konzepten fir mehrgeschossige Gewerbeansiedlungen soll dabei
in Teilbereichen des Gewerbegebiets erprobt werden. Dies betrifft die beiden Baufenster
westlich der neuen ErschlieRungsstralie.

Der sudostliche Teil des Plangebiets soll wie bisher gewerblich genutzt werden; die zulassige
GRZ wird nicht verandert. Im Bereich der Holzhaussiedlung ist eine Neustrukturierung mit
Schwerpunkt Wohnen, in Form eines Mischgebiets vorgesehen. Die Grunflachen am westli-
chen Rand des Plangebiets sollen erhalten und nach Osten fortgesetzt werden; sie umfassen
auch den Bolzplatz.

Die Nachverdichtung bedeutet, dass sich die Versiegelungsrate im Plangebiet erhéht. Bezo-
gen auf die einzelnen Teilbereiche des Plangebiets ist dies in Tab. 2 dargestellt.

Tab. 2: Veranderung der Versiegelungsrate im Plangebiet

Flache Nutzung gem.
Teilbereich rechtsverbindli- | Aktuelle Nutzung Veranderung

ca. chem B-Plan

Festsetzung als Gewerbe-

Nordéstlicher Betriebsgelande gebiet; die Versiegelungs-
) : 3,4 ha Griin-/Sportflache | Gartnerei mit Er- rate bleibt voraussichtlich in
Teilbereich . ; N
schlieBung der gleichen GréfRenord-
nung

Festsetzung als einge-
schranktes Gewerbegebiet;

Nordwestlicher die Versiegelungsrate wird

1,2 ha Grun-/Sportflache Acker, Kleingarten,

Teilbereich Vereinsheim sich voraussichtlich deut-
lich erhbhen
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Flache Nutzung gem.
Teilbereich ca rechtsverbindli- | Aktuelle Nutzung Veranderung
' chem B-Plan

Festsetzung eines Misch-

Sidwestlicher R : gebiets; die Versiegelungs-
Teilbereich 0.5ha Granflache Holzhaussiedlung rate wird sich voraussicht-

lich erhdhen

Festsetzung als Gewerbe-

Suddostlicher gebiet; die Versiegelungs-

2,7 ha Gewerbegebiet Gewerbegebiet

Teilbereich rate bleibt voraussichtlich
gleich
BO!.ZpITC.ItZ und Grinflachen; es sind keine
Griinflachen o Lo .
0,5 ha Grinflachen Grinflachen Versiegelungen vorgese-
entlang des
) hen
Weilerbachs

Nach § 1la (2) BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden;
dabei sind zur Verringerung der zusatzlichen Inanspruchnahme von Flachen fir bauliche Nut-
zungen die Mdglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flachen, Nachverdichtung und andere Malinahmen zur Innenentwicklung zu
nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Mal3 zu begrenzen.

Der Bebauungsplan entspricht i. W. diesen gesetzlichen Vorgaben. Allerdings werden land-
wirtschaftliche Flachen beansprucht, die nach § 1a (2) BauGB nur im notwendigen Umfang
umgenutzt werden sollen. Die Notwendigkeit der Umwandlung ergibt sich dadurch, dass diese
Flachen isoliert innerhalb einer Flache liegen, die nach dem rechtsverbindlichen Bebauungs-
plan als Griuin-/Sportflache zu nutzen ist. Der Bedarf fir diese Nutzungsform in der festgesetz-
ten GrolRenordnung ist im Quartier nicht gegeben.

Zerschneidungswirkungen sind im Zuge des Planvorhabens nicht zu erwarten.

4.2 Landschaftsbild und Naturhaushalt

Das Plangebiet befindet sich innerorts am westlichen Stadtrand von Tubingen, zwischen Her-
renberger StralRe (B296), Handwerkerpark, Gewerbegebiet an der Sindelfinger StralRe und
dem Wohngebiet westlich des Weilerbachs. Landschaftlich liegt das Gebiet in der Aue der
Ammer, die stdlich des Plangebiets fliel3t. Die vorliegenden Untergrundverhéltnisse, d. h. der
hohe Grundwasserstand und die Auenbdden, pragen die nattrliche Vegetation. Die Aue wirkt
dariiber hinaus als Kalt- bzw. Frischluftleitbahn.

Aufgrund der innerértlichen Lage und der in Teilen vorliegenden Bebauung sind die naturli-
chen Landschaftsfaktoren allerdings weitgehend anthropogen tberpragt.

16

HPC_2185947_GU_Entw_2023_01.docm \

\INOGEN

ALLIANCE



Projekt-Nr. 2185947

Bebauungsplan ,Aischbach Teil I, Stadt Tubingen .
— Umweltbericht —

Fiir die Umwelt. Fiir die Menschen.

Der Bebauungsplan dient der Neuordnung des Plangebiets. Die bestehenden gewerblichen
Flachen im sudostlichen Teilbereich des Plangebiets werden tibernommen. An der Herren-
berger StraRe sind lediglich geringfiigige Anderungen der Flachennutzung vorgesehen. Die
restlichen Flachen sind nach den rechtsverbindlichen Bebauungspléanen als 6ffentliche Sport-
flachen und Griunflachen festgesetzt. Dort sind aufgrund der Festsetzungen des zu prifen-
denden Bebauungsplanentwurfs maRgebliche Anderungen zu erwarten.

Die geanderten Teilbereiche des Plangebiets werden nachfolgend schutzgutbezogen auf ihre
umweltrelevanten Auswirkungen hin tberprift.

Methodische Grundlagen der Analyse von Landschaftsbild und Naturhaushalt bilden die Emp-
fehlungen der Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg
fur die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung [17].

4.2.1 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
4.2.1.1 Angaben zur Methodik

Das Schutzgut wird Uber die Biotoptypen und, soweit maf3geblich, tber spezifische Aspekte
der Pflanzen und Tierwelt beurteilt. Grundlage der Darstellung des Bestands ist eine Biotopty-
penkartierung, im Rahmen von Ortsbegehungen in den Jahren 2021 und 2022. Des Weiteren
wurden Informationen herangezogen, die im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersu-
chungen erhoben wurden.

Die Biotoptypen wurden visuell abgegrenzt, erganzend erfolgte eine stichpunktartige floristi-
sche Erhebung [2]. Zur Erlauterung der nachfolgend dargestellten Ergebnisse siehe die Foto-
dokumentation in Abb. 6 bis Abb. 17. Die Bestandsbaume wurden im Rahmen der Vermes-
sung des Plangebiets eingemessen und ihr Stammdurchmesser (BDH) aufgenommen.

Die Biotoptypen wurden mithilfe des Schlussels ,Arten, Biotope, Landschaft zugeordnet [22].
Fir eine abschatzende Bewertung wurde auf die Bewertungshinweise der LUBW zurtickge-
griffen [17]. Die Detailbewertung erfolgte auf Grundlage des Bewertungsmodells der Stadt
Tlbingen [32].

4.2.1.2 Bestand und Bewertung

Die im Gebiet abgegrenzten Biotoptypen sind im Bestandsplan dargestellt (Anlage 1). Die
Biotoptypen bzw. Lebensraumstrukturen im Plangebiet sind wie folgt anzusprechen:

e Fettwiese mittlerer Standorte, Biotoptyp Nr. 33.41

e Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation (entlang von Wegen), Biotoptyp Nr. 35.64
e Zierrasen, Biotoptyp Nr. 33.80

e Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation, Biotoptyp Nr. 37.11

e  Gebusch mittlerer Standorte, Biotoptyp Nr. 42.20

e Bombeergestripp, Biotoptyp Nr. 43.11

e Einzelbdume, Biotoptyp Nr. 45.30b
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¢ von Bauwerken bestandene Flachen, Biotoptyp Nr. 60.10

e asphaltierter Weg/Stral3e/Hof, Biotoptyp Nr. 60.21

e Schotterweg, Biotoptyp Nr. 60.23

e Grasweg, Biotoptyp Nr. 60.25

o Verkehrsgrinflache (kleine Grunflache), Biotoptyp Nr. 60.50

e Garten (Kleingartenanlagen, Garten in der Holzhaussiedlung), Biotoptyp Nr. 60.60

Am nordlichen Rand des Plangebiets wird die Herrenberger Stral3e mit begleitenden Grinfla-
chen uberplant. Betroffen sind StraRen/Ful3wege und asphaltierte Parkplatze (Biotoptyp Nr.
60.21, 1 Punkt/m?), gepflasterte Stellplatze (Biotoptyp Nr. 60.22, 1 Punkt/m?), Verkehrsgriin-
flachen (Biotoptyp Nr. 60.50, 4 Punkte/m?) und Einzelbaume (Biotoptyp Nr. 45.30a, 6 Punkte x
Stammumfang).

Das anschlieBende Betriebsgeldnde der Gartnerei umfasst ein Verkaufsgebaude und Ge-
wachshauser (Biotoptyp Nr. 60.10, 1 Punkt/m2). Die restlichen Flachen, sofern nicht mit Ge-
holzen bestanden, wurde als Mischbiotoptyp aus geschotterten Flachen sowie offenen Lage-
flachen und Wegen, teils mit Pflanzenbewuchs angesprochen (Biotoptyp Nr. 60.23/60.24, auf-
gewertet 4 Punkte/m?2). Am nordwestlichen und siddstlichen Rand des Betriebsgelandes sind
Geblische (Biotoptyp Nr. 42.20, 16 Punkte/m2) und Brombeergestripp (Biotoptyp Nr. 43.11,
9 Punkte/m?) ausgebildet. Bis auf die Gehdolzflachen, die eine mittlere okologische Bedeutung
aufweisen, ist das Betriebsgelande hinsichtlich Tieren, Pflanzen und biologischer Vielfalt zu-
nachst als geringwertig anzusprechen. Allerdings wurde im Jahr 2019 randlich die Zaun-
eidechse nachgewiesen. Daher ist insgesamt von einer erhdhten Bedeutung auszugehen.

Im Anschluss an das Gartnereigelande befinden sich intensiv ackerbaulich genutzte Flachen
(Biotoptyp Nr. 37.11, 4 Punkte pro m?); sie weisen eine geringe 0kologische Bedeutung auf.

Weiter westlich schlie3t sich eine Kleingartenanlage an. Die Géarten sind groftenteils in
schlechtem Zustand, viele sind verwildert. In Ausnahmeféllen ist eine Aufteilung in Zier- und
Nutzgarten zu erkennen. Fast jedes Grundstiick weist ein Hauschen bzw. einen Schuppen
auf. Die Brachtendenzen fiihren allerdings eher dazu, dass die Garten wertvoller fir die Tier-
und Pflanzenwelt werden (Biotoptyp Nr. 60.60, 6 Punkte/m?). So wurden auch im Kleingarten-
gelande im Jahr 2019 Zauneidechsen nachgewiesen. Die vorhandenen Einzelbdume wurden
im Auftrag der Stadt TUbingen eingemessen (Biotoptyp Nr. 45.30a, 6 Punkte x Stammum-
fang).

Am siudwestlichen Rand der Kleingartenanlage befindet sich das Vereinsgelande der akade-
mischen Flugsportgruppe. Es umfasst ein Gebaude, Schotterflachen sowie einen sporadisch
gemahten Rasen (Biotoptyp Nr. 60.10, 1 Punkt/m?, Biotoptyp Nr. 60.23, 2 Punkte/m?, Bio-
toptyp Nr. 33.80, 6 Punkte/m2). Das Gelande weist einen schénen Baumbestand auf (Bio-
toptyp Nr. 45.30a, 6 Punkte x Stammumfang).

Daran schlief3t sich ein Bolzplatz an, der ebenfalls einen sporadisch gemahten Rasen, auf-
weist (Biotoptyp Nr. 33.80, 6 Punkte/m3).
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Im sidlichen bzw. siiddstlichen Teilbereich des Plangebiets werden Flachen tberplant, die
gemalR dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan als Industriegebiet festgesetzt sind. Diese
bestehenden, nicht veranderten Flachen umfassen bebaute/(teil-)versiegelte Flachen, kleine
Grunflachen und Garten.

Auch am sudwestlichen Rand wird eine bestehende Bebauung tberplant. Es handelt sich um
kleine Holzhauser mit zugehdrenden Gartenanteilen (Biotoptyp Nr. 60.10, 1 Punkt/m?, Bio-
toptyp Nr. 60.60, 6 Punkte/m?). Die Einzelbdume wurden separat aufgenommen (Biotoptyp
Nr. 45.30a, 6 Punkte x Stammumfang).

Die StralRen und Wege im Plangebiet sind entweder asphaltiert (Biotoptyp Nr. 60.21,
1 Punkt/m?) oder liegen als Schotterweg (Biotoptyp Nr. 60.23, 2 Punkte/m?2) vor. Zwischen
Acker und Kleingartenanlage verlauft ein Grasweg (Biotoptyp Nr. 60.25, 6 Punkte/m?). Die
Stral3en werden teilweise von kleinen, intensiv gemahten Verkehrsgriinflachen (Biotoptyp Nr.
60.50, 4 Punkte/m?) begleitet, teils von grasreicher, ausdauernder Ruderalvegetation (Bio-
toptyp Nr. 35.64, 11 Punkte/m3).

Der Gewasserrandstreifen am Weilerbach liegt als Wiese, verzahnt mit einer gewasserbeglei-
tenden Hochstaudenflur vor; teilweise weist er Brachetendenzen auf (Biotoptyp 33.41/35.42,
16 Punkte/m?).

Das Plangebiet ist Lebensraum einer fir die vorgefundenen Biotoptypen charakteristischen
Fauna. Geschutzte Pflanzen wurden nicht gefunden. Die Aspekte des besonderen Arten-
_ schutzes werden in Kap. 3.2.3 dargestellt.

Abb. 6: Einmindung der Herrenberger StralBe in den Handwerkerpark, am ndrdlichen

Rand des Plangebiets
(Foto: HPC AG, 11.04.2022)
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Abb. 7: Blick auf das Verkaufsgebaude der Gartnerei
— (Foto: HPC AG, 11.04.2022)

Abb. 8: Blick in das Betriebsgeldnde der Gartnerei, vom Verkaufsgebaude aus
(Foto: HPC AG, 11.04.2022)
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Abb. 9: Ackerflachen im noérdlichen Teil des Plangebiets (Blick nach Norden)
— (Foto: HPC AG, 11.04.2022)

Abb. 10: Ostlicher Rand der Kleingartenanlage
(Foto: HPC AG, 11.04.2022)
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Abb. 11: Bewirtschaftete Parzelle im Kleingartengebiet
(Foto: HPC AG, 11.04.2022)

Abb. 12: Aufgelassene Parzelle im Kleingartengebiet
(Foto: HPC AG, 11.04.2022)
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Abb. 13: Vereinsgelande der Flugsportgruppe im siidwestlichen Teil des Plangebiets
— (Foto: HPC AG, 11.04.2022)

Abb. 14: Bolzplatz im studwestlichen Teil des Plangebiets
(Foto: HPC AG, 11.04.2022)
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Abb. 15: Holzhaussiedlung im stidwestlichen Teil des Plangebiets
(Foto: HPC AG, 11.04.2022)

Abb. 16: Gewasserrandstreifen entlang des Weilerbachs
(Foto: HPC AG, 11.04.2022)
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Abb. 17: Lagerflache stadtischer Bauhof mit altem Baumbestand
(Foto: HPC AG, 11.04.2022)

4.2.1.3 Beurteilung des Planvorhabens

Die Neuordnung des nérdlichen/stidwestlichen Teilbereichs des Plangebiets hat nachteilige
Umweltauswirkungen zur Folge:

¢ Die Einmindung von der Herrenberger Stral3e ins Plangebiet wird neu geregelt; dies ist
mit einer zusatzlichen Versiegelung verbunden. Die entlang der Herrenberger Stral3e vor-
handenen Griinflachen werden zugunsten eines StralRenausbaus verringert.

e Der nordliche Teilbereich des Plangebiets soll als Gewerbegebiet bzw. eingeschranktes
Gewerbegebiet festgesetzt werden. Aufgrund der vorgesehenen GRZ 0,8 bzw. 0,9 sind
die Moglichkeiten der Gestaltung von nicht bebauten bzw. versiegelten Bereichen sehr
begrenzt. So werden lediglich entlang der geplanten Nord-Sud-ErschlieBung Pflanzge-
bote mit Baumen festgesetzt. Sie werden durch Pflanzgebote innerhalb der Stellplatze
erganzt.

o Der nordliche Teilbereich des Plangebiets wird derzeit im Osten von einem Géartnereibe-
trieb eingenommen; er ist bereits groRflachig befestigt. Von Bedeutung sind die
Geblisch-/Gestruppstrukturen; sie entfallen mit der zukinftig geplanten Nutzung.

Die daran anschlieRenden Ackerflachen werden vollstandig tUberplant und gehen verlo-
ren. Dies gilt auch fur die Kleingartenanlage im Westen des Teilbereichs, einschlief3lich
der dort vorhandenen Baume und Gebusche.

Der vollstandige Verlust von nicht bebauten und versiegelten Lebensraumen ist als Ein-
griff zu werten. Er kann gemindert werden, wenn Dachflachen begriint werden.
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o Der suidwestliche Teilbereich soll als Mischgebiet festgesetzt werden. Die vorgesehene
GRZ 0,6 ermdglicht wenig mehr Gartenflachen als im Gewerbegebiet. Das Pflanzgebot
der ErschlieBungsstral3e (s. 0.) wird fortgesetzt.

Der Teilbereich wird derzeit von einer Kleinhaussiedlung eingenommen. Neben den
Wohngebauden und den inneren Wegen weist der Bereich vielseitig angelegte kleine
Garten auf. An den Réandern sowie innerhalb des Teilbereichs wurden Baume gepflanzt.
Diese Strukturen entfallen mit der geplanten Nutzung. Der vollstandige Verlust von nicht
bebauten und versiegelten Lebensraumen ist als Eingriff zu werten. Er kann gemindert
werden, wenn Dachflachen begrint werden.

e Am Gewasserrandstreifen entlang des Weilerbachs sind offentliche Grunflachen vorge-
sehen. Diese umfassen einerseits naturnah gestaltete Bereiche entlang des Gewassers,
die als Pflanzerhalt festgesetzt werden. Daran anschlieRend ist, im ndrdlichen Abschnitt
des Gewassers ein Pflanzgebot mit Baumpflanzungen geplant. Dieses tragt zur Aufwer-
tung des Gebiets bei.

e Entlang einer mit dem Randstreifen verbundenen West-Ost-Achse sind weitere Griinfla-
chen vorgesehen. Sie umfassen im Westen den mit hdherem Nutzungsdruck belasteten
Bolzplatz; die Festsetzungen sichern in diesem Fall den Bestand. Die Griinflache wird
nach Osten im Form eines Kinderspielplatzes fortgesetzt. Diese Flache gehdrte bisher
zur Kleingartenanlage bzw. wurde als Acker genutzt.

4.2.2 Boden
4.2.2.1 Angaben zur Methodik

Zur Ermittlung der vorliegenden Bodentypen wurden die Geologische Karte [14] sowie die
Bodenkarte [13], je im Mal3stab 1 : 50.000 herangezogen. Die Béden werden nach ihrer Leis-
tungsfahigkeit gemal 8§ 2 (2) 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) zur Erflllung ihrer
natlrlichen Funktionen bewertet. Die Bewertung der funktionalen Leistungsfahigkeit erfolgte
nach den Kriterien der Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg [18].

4.2.2.2 Bestand und Bewertung

Das Plangebiet liegt in der Aue der Ammer. Der tiefere Untergrund wird gem. geologischer
Karte vom Gipskeuper gebildet (kmGr, Grabfeldformation). Uberlagert wird er in der Aue durch
Auenlehm (Lf). Entlang der Ammer wird dieser oberflachennah von holoz&nen Altwasserab-
lagerungen (gha) abgelost.

Der geologische Untergrund ist das Ausgangssubstrat der Bodenbildung. Nach der Boden-
karte liegen im Plangebiet dementsprechend als nattrliche Béden im ndrdlichen Teilbereich
Auengley und Brauner Auenboden-Auengley aus Auenlehm (159) vor, im sidlichen Teilbe-
reich Nassgley und Auengley aus Auenlehm tber tonigen Bachablagerungen (162) vor. Aller-
dings sind die Boden zu weiten Teilen durch Bautatigkeiten anthropogen Gberpragt und sind
daher in diesen Uberpragten Teilbereichen als Siedlungsbdden ausgewiesen. Naturliche Bo-
den sind nur noch im Bereich der Weilerbachaue, der Ackerflachen und der Kleingartenanla-
gen vorhanden; dort sind Béden vom Typ Auengley und Brauner Auenboden-Auengley vor-
handen.

In Tab. 3 ist die Bewertung der natlrlichen Bodenfunktionen zusammengestellt.
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Tab. 3: Naturliche Funktionen der Bodentypen im Plangebiet und deren Bedeutung im
Naturhaushalt
Auengley und Brauner Auen- Nicht bebaute/versiegelte
Bodenfunktion boden-Auengley (159) Siedlungsbdden
Wertstufe Wertstufe
Standort fiir naturnahe Vegetation keine hoge oder sehr hohe Nicht separat bewertet.
ewertung
Naturliche Bodenfruchtbarkeit mittel bis hoch (2,5)
Ausgleichskdrper im .
Wasserkreislauf mittel (2,0)
Filter und Puffer flr Schadstoffe hoch (3,0)
Gesamtbewertung mittel bis hoch (2,5) gering (1,0)

Die natirlichen Boden im Plangebiet weisen eine insgesamt mittlere bis hohe Gesamtbewer-
tung auf. Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die mittel bis hohe na-
turliche Bodenfruchtbarkeit sowie die hohe Funktion als Filter und Puffer flr Schadstoffe. Son-
derstandorte fiir die naturnahe Vegetation liegen nicht vor.

In den bereits bebauten Teilbereichen des Plangebiets liegen groflitenteils anthropogen tber-
pragte Boden vor. Die nicht versiegelten Flachen werden hinsichtlich der Bodenfunktionen
pauschal mit 1,0 bewertet.

Geotope sind nicht betroffen.

Hinweise auf untersuchungsrelevante Altlasten liegen nicht vor.

4.2.2.3 Beurteilung des Planvorhabens

Die Neuordnung des nérdlichen/stidwestlichen Teilbereichs des Plangebiets hat nachteilige
Umweltauswirkungen zur Folge:

e Die nicht von Grunflachen und Pflanzgeboten eingenommene Flache kann nahezu voll-
standig bebaut werden. In den neu versiegelten Bereichen, d. h. unter den Gebauden und
vollversiegelten Hofflachen, verliert der Boden seine natirlichen Funktionen vollstandig
(Wertstufe 0); dies ist als Eingriff zu werten.

e Die Auswirkungen werden weiter gemindert, indem Parkierungsflachen und Ful3weg mit
dauerhaft wasserdurchlassigen Belagen herzustellen sind. Dadurch kénnen Bodenfunk-
tionen (Ausgleichskoérper im Wasserhaushalt, Filter und Puffer fir Schadstoffe) teilweise
erhalten werden (Wertstufe 0,33).

e Bei der Planung und Durchfihrung der BaumalRnahmen sind die Belange des Boden-
schutzes (nach 8 1 BBodSchG) zu bericksichtigen, insbesondere ist auf einen sparsa-
men und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten (Vermeidung von Verdichtung,
Sicherung des Oberbodens, s. DIN 18915). Bodenversiegelungen sind auf das notwen-
dige Mal3 zu begrenzen. Der anfallende Erdaushub aus der ErschlieBungsmalRhahme
wie auch von den einzelnen Baugrundstticken ist getrennt nach Ober- und Unterboden
zu lagern und moglichst auf den Baugrundstiicken wieder zu verwenden.

27

HPC_2185947_GU_Entw_2023_01.docm \

\INOGEN

ALLIANCE



Projekt-Nr. 2185947

Bebauungsplan ,Aischbach Teil I, Stadt Tubingen .
— Umweltbericht —

Fiir die Umwelt. Fiir die Menschen.

42.3 Wasser
4.2.3.1 Angaben zur Methodik

Zur Beurteilung des Grundwassers wurden die Geologische Karte [14] und die Hydrogeologi-
sche Karte [15], jeweils im Maf3stab 1 : 50.000, herangezogen. Die Bewertung erfolgte nach
den Kriterien der Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg [17], unter Bertcksichtigung
von Grundwasserdargebot, Grundwasserneubildung und Schutzfunktion.

Zur Beurteilung von stehenden und flieRenden Gewéssern werden Daten zur Struktur- und
Gewassergite herangezogen [23]. Falls vorhanden, werden Angaben zum Hochwasser ein-
bezogen [23].

4.2.3.2 Bestand und Bewertung

Bei der oberflachennah anstehenden Altwasserablagerung handelt es sich um einen Poren-
grundwasserleiter, der den Mittleren Keuper als Deckschicht Uberlagert. Er weist eine sehr
geringe bis fehlende Porendurchlassigkeit auf. Die kleinraumig eingeschalteten geringméach-
tigen Kieslagen zeigen eine meist maRige bis sehr geringe Ergiebigkeit . Hinsichtlich Grund-
wasserdargebot und Grundwasserneubildung hat er eine geringer Bedeutung.

Das Plangebiet liegt auf3erhalb von Wasserschutzgebieten.

Das Plangebiet wird im Westen vom Weilerbach begrenzt. Die Gewdasserstruktur ist im ent-
lang des Plangebiets verlaufenden Abschnitt mafig verandert.

Sudlich des Plangebiets verlauft die Ammer, die auch die Vorflut darstellt. Die Gewésserstruk-
tur ist am Ortseingang von Tubingen deutlich verandert. Die Ammer wird dem Flie3gewasser-
typ 6K zugeordnet (feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbéache des Keupers). Hin-
sichtlich ihrer Fischfauna gelten im hier vorliegenden Unterlauf die Anforderungen an Gewas-
ser der Barben-/Brachsenregion.

Die Gewasser liegen auRerhalb des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Im
Hochwasserfall sind der stidliche und dstliche Rand von einem Extremhochwasser betroffen.

4.2.3.3 Beurteilung des Planvorhabens

Die Neuordnung des nérdlichen/stidwestlichen Teilbereichs des Plangebiets hat nachteilige
Umweltauswirkungen zur Folge:

e Die nicht von Griunflachen und Pflanzgeboten eingenommene Flache kann vollstandig
bebaut werden. In den neu versiegelten Bereichen, d. h. unter den Gebauden und voll-
versiegelten Hofflachen, ist keine unmittelbare Grundwasserneubildung mehr mdglich.
Das von den Dachflachen und sonstigen befestigten Flachen abflieRende, unbelastete
Regenwasser soll so weit wie moglich versickert werden.

e Alternativ, wenn eine Versickerung nicht moglich ist, kann das abflieRende, unbelastete
Regenwasser gedrosselt in den Kanal abgefiihrt oder, ggf. abgereinigt, in den Weilerbach
geleitet werden.
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Im Untergrund liegen geringdurchlassige Auensedimente vor. Daher ist davon auszuge-
hen, dass der Grof3teil des Niederschlagswassers in den Kanal oder den Weilerbach ge-
leitet wird. Die unter bestimmten Bedingungen festgesetzte Dachbegriinung wirkt als Re-
genspeicher.

o Fur die Dachflachen wird entsprechend festgesetzt, dass sie, wenn sie eine Metalleinde-
ckung erhalten sollen, nur mit beschichteten Metallen eingedeckt werden dirfen. Mit die-
ser Festsetzung wird vermieden, dass das abgeleitete Regenwasser mit Schwermetallen
angereichert wird.

o Stellplatzflachen sind mit dauerhaft wasserdurchlassigen Belagen herzustellen. Dort kann
ein Teil des Niederschlagswassers versickern.

e Geringfiigig ist das Uberschwemmungsgebiet der Ammer, im Falle eines HQexirem betrof-
fen. Stabilisierend wirkt die Festsetzung zum Erhalt des Gewéasserrandstreifens entlang
des Weilerbachs.

Insgesamt ist zu erwarten, dass sich die Grundwasserneubildungsrate im Plangebiet verrin-
gert. Trinkwasserschutzgebiete sind nicht betroffen. Bereits im Bestand ist die Grundwasser-
neubildung nicht von besonderer Bedeutung, aufgrund der gering durchlassigen Béden. Die
umgebenden Oberflachengewasser Weilerbach und Ammer werden weder beeintrachtigt
noch aufgewertet. Insgesamt sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen fir das
Schutzgut Wasser zu erwarten.

4.2.4  Klima — Luft
4.2.4.1 Angaben zur Methodik

Zur Beurteilung der lokalklimatischen Gegebenheiten wurden Klimatope im Geléande abge-
grenzt. Klimatope beschreiben Gebiete mit &hnlichen mikroklimatischen Gegebenheiten. Un-
terscheidungsmerkmale sind der thermische Tagesgang, die vertikale Rauigkeit des Bestands
in der Windfeldstérung, die topografische Lage bzw. in geneigtem Geldnde die Exposition
sowie die Flachennutzung.

Ergadnzend wurden topografische Karten und Luftbilder verwendet. Die Bewertung des
Schutzguts erfolgt anhand der Kriterien der Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg
[17].

4.2.4.2 Bestand und Bewertung

Baden-Wirttemberg weist insgesamt ein subatlantisches, warm-gemafiigtes Regenklima der
mittleren Breiten mit Uberwiegend westlichen Winden auf. Das Plangebiet liegt im Sudwesten
des Schwabischen Keuper-Lias-Lands, im Naturraum Schénbuch und Glemswald (104) [12].
Das Klima in diesem Naturraum entspricht weitgehend dem Landesdurchschnitt. Die mittlere
jahrliche Lufttemperatur betragt 8,7 bis 8° C, der mittlere Jahresniederschlag variiert zwischen
740 und 770 mm. Durch seine Ho6henlage fallt der Naturraum in die kolline Hohenstufe.
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Das Plangebiet befindet sich am westlichen Rand von Tubingen, in der Ammeraue. Im Nor-
den, Osten und Suden, teilweise innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans, befinden sich weitgehend gewerblich genutzte Flachen, im Westen liegt ein Wohnge-
biet. Die Ammer flief3t stidlich des Plangebiets in West-Ost-Richtung.

Nach der Untersuchung der Kaltluftstromungen im Stadtgebiet von Tubingen aus dem Jahr
2019 (IMA RICHTER & ROCKLE [8]) gehtrt das Ammertal zu den fur die Bellftung des Stadtge-
biets wichtigsten Bereichen (s. Abb. 18). Vor Tubingen ist der Kaltluftstrom, auch durch den
Zustrom von Norden aus dem Weilertal, bodennah gut ausgepragt und wichtig fur die Belif-
tung des westlichen Stadtrands. Seine wesentliche Funktion erlangt er im Uberdachniveau,
wo er Beluftungsfunktionen bis hin zur Tubinger Kernstadt wahrnimmt.

Plangebiet

di—

Frischluftproduzierende Waldflachen

Kaltluftproduktionsgebiete

E> Kaltluftstrome Uberdachniveau

> CEIC 5 -mv_v-‘v" 4 I:> aliiusiigme

T , @ Lokale Kaltluftstrdme

Abb. 18: Planungsh|nwe|skarte Stadt Tublngen mit Lage des Plangebiets

(Quelle: IMA Richter & Rdckle [8])

Als Empfehlung fiir den Bereich des Plangebiets wurde abgeleitet, dass bei einer Uberpla-
nung die Auswirkungen der Planung auf das Kaltluftstromungsgeschehen und damit auf die
Beluftungsfunktionen in Form einer rechnergestitzten hochauflosenden Detailuntersuchung
guantitativ ermittelt werden sollten [8].

Das Plangebiet selbst wird teils gewerblich und zum Wohnen genutzt; diese Klimatope sind
lufthygienisch und klimatisch neutral bis belastend einzustufen. Am westlichen Rand befinden
sich Kleingéarten mit Obstbdumen und anderen Geholzen, die der Frischluftbildung dienen.
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Ein Teil der Flachen unterliegt einer landwirtschaftlichen Nutzung als Acker; die Flache am
westlichen Rand wird als Bolzplatz genutzt. Uber den offenen Acker- und Wiesenflachen kann
sich in strahlungsarmen Nachten Kaltluft bilden. Sie flie3t entsprechend des geringen Gefélles
in Richtung Sudosten ab.

Die lufthygienische Belastung im Plangebiet liegt im mittleren Bereich; die berechneten Werte
fur das Bezugsjahr 2016 sind 16 pg/m3 NO2, 15 ug/m?3 Feinstaub PM10, 10,26 pug/m?3 Fein-
staub PM2,5. Die Belastung mit Ozon (42 pg/m3) und NH3 (3,17 pg/m3) ist vergleichsweise
gering.

Insgesamt kommt dem Plangebiet fir das Schutzgut Klima/Luft eine mittlerer Bedeutung zu.
Es ist empfindlich gegentber Stérungen des Kaltluftstroms einzustufen.

4.2.4.3 Beurteilung des Planvorhabens

Die Neuordnung des nordlichen/siidwestlichen Teilbereichs des Plangebiets hat eine intensi-
vere Bebauung mit Gewerbebauten und Wohngeb&auden zur Folge.

Zur Beurteilung der Veranderung des Kaltluftstroms wurden zwei Fachgutachten erstellt (IMA
RICHTER & ROCKLE [9], [10]). Danach wird die Kaltluftstromung voraussichtlich i. W. bodennah
und im unmittelbaren Uberdach-Niveau beeinflusst. Lokal fiihrt die neue Bebauung im Nord-
westen des Plangebiets zu einer Reduzierung der Stromungsgeschwindigkeit der Kaltluft und
damit des Luftaustauschs. insbesondere entlang der Herrenberger Stral3e verlangsamt sich
die Stromung.

Eine Beeinflussung der Belliftungsfunktion fur stadteinwérts liegende Bereiche, bis in die
Kernstadt, ist nach Aussagen des Fachgutachters nicht zu erwarten. Dazu tragen u. a. die
Stromungsschneisen bei, die im nordwestlichen Teilbereich des Plangebiets, im zukunftigen
GEe, durch abwechselnde Gebaudehdhen von 10 und 13 m festgesetzt werden.

Auch fur das Plangebiet selbst ist keine erhebliche Stérung der Beliftung anzunehmen. Im
sidlichen Teil des Plangebiets verbleibt ein Freiraum, der einen lokal begrenzten vertikalen
Luftaustausch begiinstigt.

4.2.5 Landschaft
4.2.5.1 Angaben zur Methodik

Zur Beurteilung der Landschaft im Plangebiet und dessen Umgebung erfolgten Ortsbegehun-
gen. Dabei wurden insbesondere die Kriterien Nutzungstyp und -vielfalt, Relief und Einseh-
barkeit aufgenommen. Das Landschaftsbild wurde nach den Hinweisen der Landesanstalt fur
Umwelt Baden-Wiurttemberg [17] bewertet, unter Verwendung der Kriterien ,Eigenart® und
,Vielfalt” sowie der Nebenkriterien ,Gerdusche®, ,Geruch®, ,Erreichbarkeit‘ sowie ,beobacht-
bare Nutzungsmuster®.
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4.2.5.2 Bestand und Bewertung

TUbingen befindet sich in der naturraumlichen Haupteinheit des Schwabischen Keuper-Lias-
Lands. KleinrAumiger betrachtet liegt es im Naturraum Schonbuch und Glemswald (104) [12].
Die Stadt selbst ist Teil der sog. , Tubinger Stufenrandbucht®; diese wird im Norden durch den
sudlichen Schénbuchrand und im Stden durch die Waldhange des Rammert begrenzt. Die
Talauen von Ammer und Neckar sind bereits von den randlichen Gauplatten beeinflusst — den
Spitzberg, mit 460 m tber NN eine markante Erhebung, umgeben fruchtbare Ldss- und Auen-
boden. Die steilen, aber klimabeglnstigten Hange wurden schon im Mittelalter gerodet und
terrassiert, um dort Weinberge anzulegen.

Das Plangebiet befindet sich innerértlich, am westlichen Stadtrand. Die noch nicht bebauten
Flachenanteile werden von allen Seiten durch Straf3en und Siedlungsflachen begrenzt. Sie
werden Uberwiegend ackerbaulich und als Kleingarten genutzt. Am westlichen Rand des Plan-
gebiets liegt ein Bolzplatz.

Die Landschaft im Plangebiet selbst weist eine insgesamt mittlere Vielfalt und Eigenart auf.
Die am dstlichen und sidlichen Rand liegenden Flachen sind bereits bebaut. Wahrend die
gewerblich genutzten Flachen eher strukturarm und vollstdndig anthropogen berformt sind,
weist die kleine Siedlung aus Holzhausern strukturreichere Garten mit Baumen und Baum-
gruppen auf.

Die Restackerflachen im Gebiet sind ausgerdumt. Von héherer Wertigkeit sind die kleinraumig
strukturierten Kleingarten; besondere Bedeutung haben auch hier die vielen, z. T. alteren
Baume und Baumgruppen. Diese fir den Siedlungsbereichs als landschattlich reizvoll einzu-
stufenden Elemente weisen eine artenreiche Fauna auf [11], [26], [27], [34].

Das Plangebiet ist von den Hangen im Norden und Siden aus gut einsehbar und ist daher im
Hinblick auf Sichtbeziehungen empfindlich. Vorbelastend wirken die bereits vorhandenen Ge-
werbebauten und Gewachshauser

Insgesamt wird das Landschaftsbild mit gering bewertet. Es handelt sich durchweg um tber-
formte Flachen mit Uberwiegend einférmiger Nutzung. Die landschaftstypische Nutzung
(Acker, Kleingarten vergleichbar mit Feldgarten) ist noch erkennbar. Aufwertend wirkt die
starke Durchgriinung der westlichen Teilflachen mit standortheimischen Gehdlzen. Die Larm-
belastung ist insgesamt eher gering.

4.2.5.3 Beurteilung des Planvorhabens

Die Neuordnung des nordlichen/stidwestlichen Teilbereichs des Plangebiets hat eine intensi-
vere Bebauung mit Gewerbe- und Wohngebauden zur Folge. Die Restelemente der land-
schaftstypischen Nutzung gehen damit verloren.

Die Auswirkungen des Planvorhabens sind abhangig von der zukiinftigen Gestaltung des Ge-
biets:

e Der Charakter des Gewerbegebiets soll sich an den Nutzungen im Umfeld, insbesondere
im Handwerkerpark und nérdlich der Herrenberger Stral3e orientieren.
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¢ Entlang der ErschlieBungsstrallen werden Pflanzgebote mit Baumpflanzungen festge-
setzt; dies dient der Durchgriinung des Gebiets.

o Die Grunflachen entlang des Weilerbachs werden gesichert und weiterhin freigehalten.
Im nérdlichen Abschnitt des Bachs schlief3t sich ein Pflanzgebot mit Baumen an den vor-
handenen Gewasserrandstreifen an.

e Die Grunflache am Bolzplatz soll sich nach Osten fortsetzen; diese Flachen werden bis-
her von Kleingarten und Ackerflachen eingenommen.

Insgesamt ist von einer guten Ein- und Durchgriinung des Plangebiets auszugehen. Bei voll-
standiger Umsetzung der Festsetzungen sind keine erheblichen Beeintrachtigungen des
Landschaftsbilds innerhalb dieser innerértlichen und von auf3en gut einsehbaren Flache zu
erwarten.

4.2.6 Wechselwirkungen

Die Faktoren des Naturhaushalts und das Landschaftsbild beeinflussen sich gegenseitig in
unterschiedlichem Maf3e. Im Hinblick auf mogliche Beeintrachtigungen sind von Bedeutung:

¢ Boden — Wasser:

Durch seine Funktion im Wasserhaushalt beeinflussen die unterschiedlichen Beeintrach-
tigungen des Bodens auch potenziell das darunter liegende Grundwasser. Die Versiege-
lung des Bodens verhindert die Grundwasserneubildung und verringert so das Grund-
wasserdargebot. Der Boden hat eine Schutzfunktion fir das Grundwasser, indem er
Schadstoffe binden, abpuffern oder chemisch umwandeln kann.

¢ Boden — Pflanzen:

Der Untergrund, insbesondere deren oberste Schicht, bestimmt das Potenzial des Be-
wuchses der Flachen. Naturliche Bdden bilden die Voraussetzung fur eine naturnahe Ve-
getation.

e Pflanzen — Tiere;:

Die Vegetationsstrukturen im Plangebiet haben Habitatfunktion fur Tiere. Die vorgese-
hene Ein- und Durchgriinung schafft neuen Lebensraum fir Tiere; allerdings ist anzuneh-
men, dass sich das Artenspektrum verandert.

e Pflanzen — Klima/Luft:

Der Bewuchs der Flachen hat unmittelbaren Einfluss auf die klimatische Ausgleichsfunk-
tion. Mit Gehdlzen bestandene Flachen haben zudem eine luftreinigende Funktion.

e Pflanzen — Landschatft:
Der Bewuchs ist eines der pragenden Kriterien der Zuordnung einer Landschaft. Natirli-
che Pflanzengesellschaften tragen mit zu einem hochwertigen Landschaftsbild bei.

Die genannten Wechselwirkungen innerhalb der noch nicht bebauten Flachen sind bisher nur
geringfugig gestort. Intensivere Storungen sind durch die geplante Bebauung und Versiege-
lung zu erwarten. Im Bereich von Gringiirteln sowie von begriinten Randbereichen und Gar-
ten kdnnen die Wechselwirkungen gestarkt werden.
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4.3 Mensch, Kultur- und Sachguter
4.3.1 Mensch
4.3.1.1 Angaben zur Methodik

Das Schutzgut Mensch betrachtet das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen im
Plangebiet bzw. in angrenzenden, ggf. betroffenen Bereichen. Im Vordergrund steht die Be-
lastung durch Larm, Schadstoffe, Erschitterungen, Gertiche und Klimareize. Betrachtet wird
weiterhin der Aspekt Erholung.

Die Nutzungs- und Erholungsstrukturen des Gebiets wurden in den Jahren 2021 und 2022 im
Rahmen von Ortsbegehungen erhoben. Als weitere Datengrundlage dienen die Topografi-
sche Karte und der gultige Flachennutzungsplan.

4.3.1.2 Bestand und Bewertung

Das Plangebiet liegt innerértlich. Es umfasst im Osten und Sudwesten bereits bestehende
gewerblich genutzte Grundstiicke. Am nordwestlichen Rand ist ein Gartenhausgebiet vorhan-
den, nach Siden schliel3t sich ein kleines zum Wohnen genutztes Gebiet an. Im Norden, Os-
ten und Suden, schlieRen weitgehend gewerblich genutzte Flachen an, im Westen liegt ein
Wohngebiet. Insbesondere die zum Wohnen genutzten Flachen, auch innerhalb der Gewer-
begebiete, sind empfindlich gegentiber LArmbelastungen.

Unmittelbar westlich des Plangebiets fliel3t der Weilerbach.

Das Plangebiet liegt am westlichen Stadtrand, in weitgehend ruhiger Lage. Die Kleingarten-
anlage dient der extensiven Erholung der bisherigen Pachter. Durch das Kleingartengebiet
fuhrt ein Weg, der nach Norden und Siden an das Radwegenetz Tlbingen angebunden ist.
Die Anbindung zwischen Innenstadt und Ammeraue in Richtung Unterjesingen ist Gber die
Sindelfinger Stral3e und einen ndrdlich parallel dazu verlaufenden Fahrweg gegeben.

4.3.1.3 Beurteilung des Planvorhabens

Die Neuordnung des nordlichen/siidwestlichen Teilbereichs des Plangebiets hat eine intensi-
vere Bebauung mit Gewerbebauten und Wohngebauden zur Folge.

Im zukinftigen Gewerbegebiet und im eingeschrankten Gewerbegebiet konnen ausnahms-
weise Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie fiir Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter zugelassen werden. Die zuklnftigen Larmbelastungen fur das Plangebiet (durch
umliegenden und innergebietlichen StralRenverkehr, bestehende und geplante gewerbliche
Betriebe sowie Bolzplatz) sowie fir das Umfeld (durch bestehende und geplante gewerbliche
Betriebe sowie Bolzplatz) wurden im Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens untersucht

[7].

Die Untersuchung zeigte, dass zur Einhaltung der Grenzwerte zum Schutz der menschlichen
Gesundheit und des Wohlbefindens LarmschutzmalRnahmen erforderlich sind. Diese umfas-
sen passive Malinahmen an Fassaden, Liuftungseinrichtungen und MalRhahmen im Aul3en-
wohnbereich. Der Bebauungsplan setzt diese Mal3nahmen fest.

Die Kleingartenanlagen entfallen vollstdndig. Den Pachtern wurden Ersatzgarten angeboten.
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Die Wegebeziehungen zwischen der nordlichen und der sudlichen Weststadt sowie zwischen
Innenstadt und Ammeraue Richtung Unterjesingen bleiben erhalten. Dazu wird entlang des
Weilerbachs ein neuer Weg angelegt.

Insgesamt sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen fir die Menschen im Gebiet und
im Umfeld zu erwarten.

4.3.2  Kultur- und sonstige Sachguter
4.3.2.1 Angaben zur Methodik

Als kulturelles Erbe wird das Zeugnis menschlichen Handelns ideeller, geistiger und materiel-
ler Art verstanden, die als solche fiir die Geschichte des Menschen bedeutsam sind und die
sich als Sachen, als Raumdispositionen oder als Orte in der Kulturlandschaft beschreiben und
lokalisieren lassen. Von hohem Stellenwert sind als Kulturdenkmale erfasste Kulturguter. Kul-
turdenkmale sind archéologische Denkmale sowie Bau- und Bodendenkmale, die durch das
Landesdenkmalamt Baden-Wirttemberg registriert sind.

Als Sachguter sind alle korperlichen Gegenstande i. S. des § 90 BGB anzusehen. Zu den
Sachgitern zahlen gesellschaftliche Werte, die beispielweise eine hohe funktionale Bedeu-
tung hatten bzw. noch haben wie beispielsweise Briicken oder Tirme, aber auch 6ffentliche
Gebaude, Gerate und Infrastruktureinrichtungen. Als Datengrundlage dienen die Ergebnisse
der Ortshegehung sowie Topografische Karten.

4.3.2.2 Bestand und Bewertung

Das Plangebiet liegt im Bereich des Kulturdenkmals gem. § 2 DSchG ,Rémische Siedlungs-
reste”. Bei Bauarbeiten stie® man in der Sindelfinger Str. 70 auf eine Kulturschicht mit romi-
scher Keramik, deren genaue Ausdehnung allerdings nicht bestimmt werden konnte. Bei Bo-
deneingriffen ist daher mit archdologischen Funden und Befunden — Kulturdenkmalen gem.
§ 2 DSchG — zu rechnen.

In Abstimmung mit dem Landesamt fiir Denkmalpflege erfolgen die Sondierung dieser Funde
und Befunde im Rahmen der ErschlieBungsmalRnahmen. Sie kénnen allerdings erst begin-
nen, nachdem die Baufeldfreimachung im Bereich der Kleingartenanlage erfolgt ist. Eine er-
neute Absprache mit dem Landesamt fir Denkmalpflege erfolgt im Rahmen des férmlichen
Beteiligungsverfahrens.

4.4 Emissionen, Abféalle und Abwasser, Energieerzeugung

Die Ver- und Entsorgung erfolgt tiber die vorhandenen 6ffentlichen Netze. Abwasser und Re-
genwasser wird dem 6ffentlichen Kanalnetz zugefiihrt. Fir Regenwasser kann unter bestimm-
ten Voraussetzungen (Vorreinigung) eine Einleitung in den Weilerbach erfolgen.
Solaranlagen und sonstige Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien sind in, an und auf

dem Dach sowie den Aulenwanden von Gebauden zulassig. Auf die Photovoltaik-Pflicht-Ver-
ordnung (PVPf-VO) wird hingewiesen.
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5 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfihrung
der Planung

Die bisherige anthropogene Nutzung des Plangebiets bestimmt und, im Falle der intensiv be-
wirtschafteten Ackerflachen, begrenzt das Entwicklungspotenzial am Standort. Die Acker wir-
den voraussichtlich weiterhin im tblichen Umfang bewirtschaftet.

Die Kleingartenanlage wirde vermutlich ebenfalls weiterbestehen. Einige Grundstiicke sind
offenbar seit langer Zeit ungenutzt. Hier wirde sich, wie im Kleingartengebiet und innerhalb
des Gartnereigelandes teilweise bereits geschehen, ggf. eine Gehbtlzsukzession entwickeln.

Bei Nichtdurchfihrung der Planung ist daher zu erwarten, dass sich der Umweltzustand erst
einmal nicht wesentlich verdndern wiirde und der Standort als Habitat fir die vorkommenden
Arten, insbesondere die Zauneidechse, erhalten bleibt.

6 Grunordnerische MalRnahmen

Die vorliegende Planung bereitet nachteilige Auswirkungen fur Natur und Landschaft vor. Zum
Teil handelt es sich dabei um Umweltauswirkungen, die als erhebliche Beeintrachtigungen, d.
h. Eingriffe im Sinne des Naturschutzgesetzes zu werten sind. Diese unterliegen planungs-
rechtlich der Eingriffsregelung. Erhebliche Beeintréachtigungen bzw. Eingriffe sind im vorlie-
genden Fall i. W. durch die geplante Nachverdichtung gegeben. Betroffen sind Ackerflachen,
Kleingartenanlagen sowie eine Kleinhaussiedlung.

Die Flachen sind als Lebensraum fiir Pflanzen und Tiere von Bedeutung. Die zulassige inten-
sive Bebauung bzw. Versiegelung stellt zudem einen Eingriff fir das Schutzgut Boden dar.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind zusatzlich zur Eingriffsregelung die arten-
schutzrechtlichen Belange zu bertcksichtigen. Im vorliegenden Fall kénnen Fledermausarten,
Vogelarten und Zauneidechse von den Festsetzungen betroffen sein. Daher wird fur diese
Arten auf MalBhahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande hingewie-
sen.

Im Folgenden sind die MaRnahmen aufgefiihrt, mit denen den Anforderungen der Eingriffsre-
gelung und des Artenschutzes zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich entsprochen
wird. Sie finden als Festsetzungen und Hinweise im Bebauungsplan Eingang.
6.1 Malnahmen zum schonenden Umgang mit Grund und Boden
M1 Verwendung wasserdurchlassiger Beléage
Parkierungsflachen sind mit wasserdurchlassigen Belagen zu befestigen.
Begrindung: Auf wasserdurchlassigen bzw. teilversiegelten Flachen kénnen die Bo-

denfunktionen teilweise erhalten bleiben und erhebliche Beeintrachtigungen des Bo-
dens vermieden werden.
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M2 Schutz der Boden bei Bauarbeiten im Plangebiet

Bei den Bauarbeiten im Gebiet ist der Oberboden nach DIN 18915 zu sichern und so
weit wie moglich zur Herstellung von Vegetationsflachen wiederzuverwenden. Dabei
sind die einschlagigen Fachempfehlungen zu beachten [3], [5]. Grundsatzlich wird
ein Massenausgleich innerhalb der Baufelder fir den Auf- und Abtrag von Bodenma-
terial, vor allem von Oberboden angestrebt.

Ist ein vollstéandiger Massenausgleich nicht mdglich, sollte zumindest der anfallende
Oberboden mdglichst ortsnah wiederverwendet werden.

Begriindung: Durch die schonende Behandlung des Oberbodens und den angestreb-
ten Massenausgleich werden Beeintréachtigungen des Bodens gemindert.

M3 Uberdeckung von unterirdischen Bauwerken

Tiefgaragen und unterirdische Anlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO, die aufRerhalb der
Baufenster liegen und nicht von erforderlichen Wegen tUberdeckt sind, sind mit einer
Erduberdeckung von mindestens 0,60 m herzustellen. Es wird empfohlen, dafiir Bo-
denmaterial aus dem Plangebiet zu verwenden. Als oberste Bodenschicht (mind.
20 cm) sollte Oberboden aufgebracht werden.

6.2 Malnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich voraussichtlich erheblicher
Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds sowie der Leistungs- und Funktions-
fahigkeit des Naturhaushalts im Plangebiet

M4 Offentliche Griunflachen/Pflanzgebote

Begriindung: Die 6ffentlichen Griinflachen, Pflanzgebote und Pflanzerhaltungen die-
nen der Ein- und Durchgrinung des Gebiets. Sie unterstiitzen zudem die Durchlif-
tung des bebauten Teils des Plangebiets.

M4a Offentliche Griinflache — Pflanzerhaltung entlang des Weilerbachs

An der westlichen Gebietsgrenze, entlang des Weilerbachs, wird eine offentliche
Griunflache zur Eingrinung und zum Schutz des Gewassers festgesetzt. Die dort
vorhandenen Baume sind dauerhaft zu erhalten. Es wird empfohlen, den Pflanzerhalt
auch fir die vorhandenen Straucher festzusetzen.

M4b Offentliche Griinflache — Pflanzgebot pfgl ¢stlich Weilersbach

Ostlich des FuRwegs entlang des Weilerbachs ist im nérdlichen Abschnitt ein Pflanz-
gebot (pfgl) festgesetzt: Die Flache ist flachendeckend mit Baumen als Hochstamm
und Strauchern zu bepflanzen und dauerhaft extensiv zu pflegen und zu unterhalten.
Je 100 m2 sind mindestens ein hochstammiger Laubbaum und zwei Straucher zu

pflanzen.
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M4c Offentliche Grinflache — Pflanzgebot pfg2 entlang der ErschlieBungsstraen

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingezeichneten Baume entlang
der neuen Erschlie3ungsstral3e (Pflanzgebot 2) ist mit grof3kronigen und hochstam-
migen Laubbdumen mit einem Stammumfang von 18/20 cm entsprechend den Mar-
kierungen in der Planzeichnung zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen und zu un-
terhalten. Bei Abgang sind die Baume artgleich zu ersetzen.

Es gelten die Bestimmungen zum Regelbaumquartier TUbingen, die dem Bebau-
ungsplan beigefiigt sind. Geringflgige Standortabweichungen sind zulassig, sofern
Zufahrten, Zugange oder Leitungen dies erfordern.

M4d Offentliche Griinflache — Pflanzerhaltung Bolzplatz

Der Bereich des derzeitigen Bolzplatzes wird als 6ffentliche Grinflache festgesetzt.
Der Platz ist weiterhin als intensiv beanspruchte Wiese zu bewirtschaften. Nicht in-
tensiv genutzte Randbereiche sind extensiv zu pflegen. Versiegelungen sind nicht
zuléssig.

M4e Offentliche Griinflache — Pflanzgebot pfg3 ¢stlich Bolzplatz

Ostlich des Bolzplatzes wird eine Grunflache als Sport-/Spielplatz festgesetzt. Die
Flache ist, entsprechend der jeweiligen Nutzung zu begriinen und dauerhaft zu pfle-
gen und zu unterhalten. Nicht intensiv genutzte Randbereiche sind extensiv zu pfle-
gen.

M4af Begrunung privater Stellplatze — Pflanzgebot pfg4

Pro funf Stellplatze ist ein Baum im rdumlichen Zusammenhang der Stellplatze zu
pflanzen und dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Bei Abgang sind die Baume
artgleich zu ersetzen. Es gelten die Bestimmungen zum Regelbaumquartier Tubin-
gen, die dem Bebauungsplan beigefiigt sind.

M5 Gestaltung privater Freiflachen

Die nicht Uberbauten und nicht befestigten Flachen sind zu begriinen oder zu be-
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Ausflllung oder das Anlegen mit Schotter,
Kies oder éhnlichem Material (z. B. Schottergarten) sind nicht zulassig. Ausgenom-
men sind Teilflachen, die dem Artenschutz dienen, sowie Traufstreifen entlang des
Hausgrunds.

Begrindung: Die nicht tberbauten, begriinten privaten Freiflachen dienen der Durch-
grinung des Gebiets. Sie haben dariiber hinaus eine klimatische Ausgleichsfunktion
innerhalb des intensiv bebauten/versiegelten Plangebiets.

M6 Baumschutz
Fur Baume, in deren Nahe Bauarbeiten durchgefiihrt werden, sind Baumschutzmal3-

nahmen nach DIN 18290 durchzufiihren [6].
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Begrindung: Baume und ihr Wurzelraum sind empfindlich gegeniiber mechanischen
Eingriffen. Die MalRnahme dient der Vermeidung nachteiliger Auswirkungen fur die
Baume.

M7 Verwendung insektenschonender Lampen und Leuchten

Fur Au3enbeleuchtungen sind Lampen und Leuchten mit insektenschonender Bau-
weise und nicht anlockendem Lichtspektrum zu verwenden.

Begriindung: Nachts sind durch die Beleuchtung von Straf3en, Wegen und sonstigen
AulRenbeleuchtungen Lichtimmissionen zu erwarten, durch welche die Fauna gestort
werden kann. Zu helle und wei3e Lampen wirken als Insektenfallen. In den Randbe-
reichen des Gebiets gehen damit u. a. Nahrungsquellen fur nachtaktive Fledermause
verloren. Durch den Einsatz insektenschonender Lampen und Leuchten werden
diese Beeintrachtigungen gemindert.

M8 Regenwassermanagement/Grundwasserschutz

Das auf Dachflachen und sonstigen befestigten Flachen anfallende Niederschlags-
wasser ist auf dem eigenen Grundstiick zuriickzuhalten und zu versickern. Ist eine
Versickerung nicht méglich (z. B. aufgrund ungeeigneter Bodenverhéltnisse oder Alt-
lastenvorkommen) kann das Niederschlagswasser nach Rickhalt gedrosselt in den
Kanal eingeleitet werden.

Belastetes Niederschlagswasser z. B. von Gewerbe- oder StralRenflachen darf nur
nach geeigneter Vorreinigung in den Kanal oder in den Weilersbach eingeleitet wer-
den.

Zur Dacheindeckung fur Regenrinnen und -fallrohre dirfen nur beschichtete Materi-
alien (z. B. beschichtetes Kupfer, Edelstahl, Aluminium) verwendet werden.

Begriindung: Die MaRnahmen dienen dem Schutz von Grund- und Oberflachenwas-
ser. Erhebliche Beeintrachtigungen werden vermieden.

M9 Dachbegriinung

Dachflachen, die nach § 4 Photovoltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) in der Fas-
sung vom 11. Oktober 2021 (GBI. S. 847), zuletzt geandert durch Verordnung vom
29.03.2022 (GBI. S. 257) fur eine Solarnutzung ungeeignet sind, sind (ausgenommen
technischer Dachaufbauten) mit einer extensiven Dachbegriinung aus niederwich-
sigen, trockenheitsresistenten Stauden und Grasern zu versehen und dauerhaft zu
unterhalten. Die Gesamtaufbauhdhe betragt mindestens 12 cm.
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6.3 MalRnahmen zum Artenschutz

Die MalRBnahmen zum Artenschutz dienen der Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestande.

M9 Eingeschrankte Rodungszeiten/Baufeldbereinigung

Die Rodung bzw. die Entfernung von Baumen und Strauchern und die Ber&umung
der Baufelder, in denen Gehdlze und Gebaude vorhanden sind, diirfen nur auRerhalb
der Aktivitatszeit der Fledermause sowie der Brutzeit der Vogel, d. h. nicht zwischen
dem 01. Marz und dem 30. Oktober stattfinden.

Zeitnah vor Abbrucharbeiten an Gebauden und Geb&dudefassaden ist eine Kontroll-
begehung durch fachkundige Personen zur Uberprifung einer moglichen Quar-
tiernutzung durchzufiihren. Wenn Quartiere belegt sind, sind Abbrucharbeiten nur
ausnahmsweise zulassig, wenn geeignete MalRnahmen zum Schutz der gebéudebe-
wohnenden Arten nachgewiesen und durchgefihrt werden kénnen.

Sind aus Grinden des Bauablaufs Eingriffe aul3erhalb des Winterhalbjahrs unver-
meidbar, so ist grundséatzlich vorher zu prifen, ob die bestehenden Strukturen als
Niststatte oder Sommerquartier genutzt werden. Die Begehungen sind zu dokumen-
tieren, gegebenenfalls missen vorgezogene AusgleichsmalRhahmen getroffen wer-
den.

In Bereichen, in denen die Zauneidechse nachgewiesen wurde (Kleingartenanlage,
Gartnereigelénde, zuklnftiges Mischgebiet) darf die Baufeldbereinigung (Oberbo-
denarbeiten) ausschlielZlich innerhalb der Aktivitatszeit der Zauneidechse erfolgen.
Mogliche Zeitfenster liegen von April bis Ende Mai sowie von August bis Ende Sep-
tember.

M10 Fledermausquartiere/Nisthilfen

Der Verlust von Ruhestatten von Fledermausen und von Nistplatzen von Végeln
muss durch die Installation kiinstlicher Quartiere/Nisthilfen in der angrenzenden Um-
gebung ausgeglichen werden:

- 20 Fledermauskasten in der angrenzenden Umgebung bzw. Einbau von kiinstli-
chen Fledermausquartieren in die Fassaden der Neubauten

- 4 Nisthilfen Flugloch 28 mm (fiir 2 Brutpaare Blaumeise)

- 12 Nisthilfen Flugloch 32 mm (fiir je 3 Brutpaare Kohlmeise und Feldsperling)
- 54 Nisthilfen (fur 27 Brutpaare des Haussperling)

- 4 Halbhohlenkasten (fur 2 Brutpaar Hausrotschwanz)

- 2 Nisthilfen Flugloch 45 mm (fir 1 Brutpaar Star)

Die kunstlichen Quartiere/Nisthilfen miissen die kontinuierliche 6kologische Funktio-
nalitdt der Fortpflanzungs-/Ruhestatten sicherstellen (CEF-MalRnahmen).
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M11 Ersatzhabitat Zauneidechse

Als CEF-MaRRnahmen fir die Zauneidechse wird vorgezogen ein Ersatzlebensraum
von 1,38 ha fur die Zauneidechse, zusatzlich 0,09 ha fur den Abschnitt mit einer spéa-
teren Realisierung (Mischgebiet) entwickelt und bereitgestellt.

Die Flachen fur das Ersatzhabitat liegen in den Gewannen Ammerhalde und Hirsch-
halde in Unterjesingen (Flurstiicke Nrn. 3086, 3117, 3118, 3127, 3129, 3131, 3177,
3179, 3182). Samtliche Habitat- und Deckungsstrukturen im Bereich der Zaun-
eidechsenvorkommen sind im Rahmen der Baufeldfreimachung abzurdumen, eine
Umsiedlung in die Ersatzhabitat ist vorzunehmen. Die Konkretisierung erfolgt im Rah-
men des Ausnahmeantrages, der fur die Umsiedlung beim Regierungsprasidium zu
stellen ist.

7 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

Der vorliegende Bebauungsplan ,Aischbach Teil 1I* bereitet Eingriffe im Sinne des BNatSchG
i. W. aufgrund der zulassigen Neuversiegelungen vor, die mit den Baukérpern und Verkehrs-
wegen einhergehen. Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach 88 14 ff.
BNatSchG werden die Schutzgiiter betrachtet, fiir die erhebliche Beeintrachtigungen vorlie-
gen.

Fir dieses Schutzguter werden die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe schutz-
gutbezogen den Wirkungen der vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichs-
maf3nahmen gegentbergestellt.

7.1 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Grundlage der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung des Schutzguts Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt bildet der Leitfaden zur naturschutzfachlichen Erfassung und Bewertung von Eingriff
und Kompensation der Stadt Tubingen [32]. Die rechnerische Detailbilanz ist in Anlage 3.1
dargestellt.

Im Rahmen der Planung werden als wertgebende Biotoptypen lberwiegend Ackerlebens-
raume und (Klein-)Garten, teils mit Baumbestand, durch Bebauung und ErschlieBung Utber-
plant. GrolRe Teil des Plangebiets werden bereits gewerblich und zu Wohnzwecken genutzt.

Mit dem Bebauungsplan wird eine innerdrtliche Nachverdichtung vorbereitet. Dadurch wird
sich die FlachengroRe der bebauten und versiegelten Flachen erhdhen. Dies ist mit dem Ver-
lust von insgesamt 165 unterschiedlich starken Baumen verbunden.

Aufgrund der vorwiegend gewerblichen Nutzung ist die FlachengréRe der unbebauten Fla-
chen, die eine hoherwertige Vegetation aufweisen kann, begrenzt. Diese Flachen konzentrie-
ren sich auf die Grunflachen entlang des Weilerbachs und entlang der horizontalen Grin-
achse des Gebiets.

41

HPC_2185947_GU_Entw_2023_01.docm \

\INOGEN

ALLIANCE



Projekt-Nr. 2185947

Bebauungsplan ,Aischbach Teil I, Stadt Tubingen .
— Umweltbericht —

Fiir die Umwelt. Fiir die Menschen.

Aufwertend wirkt auch die Begrinung des Stralenraums und der Stellplatzflachen mit Baum-
pflanzungen. Insgesamt konnen im Gebiet finf B&ume erhalten und 63 Baume neu gepflanzt
werden. Innerhalb der nicht bebauten Teilflachen der Gewerbegebiete und des Mischgebiets
sind dagegen eher geringwertige Vegetationsgesellschaften anzunehmen.

Fur bestimmte, nicht fiir die Photovoltaik geeignete Dachflachen von Flachdachern wird eine
Begriinung festgesetzt. Die Festsetzung kann nicht in die rechnerische Bilanzierung einflie-
3en, da fur die anzusetzende Flache keine Hinweise vorliegen.

Nach der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Ausgangszustand 365.133 Oko-Punkte 100 %
Planung 206.406 Oko-Punkte 57 %
Ausgleichsdefizit 158.727 Oko-Punkte 43 %

7.2 Boden

Grundlage der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung des Schutzguts Boden bildet der Leitfaden
zur naturschutzfachlichen Erfassung und Bewertung von Eingriff und Kompensation der Stadt
Tlbingen [32]. Die rechnerische Detailbilanz ist in Anlage 3.2 dargestellt.

Im Plangebiet liegen als natlrliche Béden mittel- bis hochwertige Auenbéden vor. In den be-
reits bebauten Teilbereichen des Plangebiets liegen grof3tenteils anthropogen tberpragte Bo-
den vor. Die dort nicht versiegelten Flachen weisen eine geringe 6kologische Bedeutung auf.

Mit dem Bebauungsplan wird eine innerortliche Nachverdichtung vorbereitet. Dadurch wird
sich die Flachengrol3e der bebauten und versiegelten Flachen erhéhen. Mindernd wirkt, dass
Stellplatzflachen mit wasserdurchlassigen Beldagen ausgestattet werden.

Ebenfalls mindernd wirkt sich die festgesetzte Dachbegriinung aus. Sie kann nicht in die rech-
nerische Bilanzierung einflieen, da fir die anzusetzende Flache keine Hinweise vorliegen.

Nach der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist die Planung mit einem rechnerischen Defizit
von 188.755 Okopunkten verbunden.

7.3 AusgleichsmaRnahme des Okokontos

Zum Ausgleich des Ausgleichsdefizits von insgesamt 347.482 Okopunkten soll die externe
Maflhahme ,Amphibienleiteinrichtung entlang der Landesstralte 372 zwischen Unterjesingen
und Wurmlingen® herangezogen werden. Die Mal3nahme ist mit der Unteren Naturschutzbe-
hérde abgestimmt und genehmigt. Sie wurde bereits umgesetzt, die Okopunkte sind auf dem
Okokonto der Universitatsstadt Tubingen eingebucht.
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Beschreibung der Mal3nahme

Die LandesstraRe L 372 zwischen Unterjesingen und Wurmlingen stellt fir die Amphibienbe-
stande in den westlich und 6stlich gelegenen Bereichen des Ammertals ein Wanderungshin-
dernis dar. Durch regelmaRige aufwéndige Schutzaktionen zu den Wanderungszeiten wurden
die Tiere in der Vergangenheit bei der Querung der Strale unterstiitzt. Die dauerhafte Leit-
einrichtung ermoglicht kiinftig das selbstandige und sichere Umgehen dieses StralRenhinder-
nisses.

Auf beiden Seiten der L 372 wurde eine Amphibienleiteinrichtung aus Leitelemente aus Stahl
gebaut. Die Distanz zwischen Querung drei und vier betragt ca. 165 m. Aufgrund dieser sehr
grol3en Distanz wurde ein zusatzlicher Amphibiendurchlass gebaut. Die vorher vorhandenen
Durchlasse unter der L 372 waren schwer einsehbar und fur die Pflege fast unerreichbar. Sie
wurden teilweise abgebrochen und das Gelande entsprechend angepasst. An einer Stelle
wurde ein Durchbruch in einen vorhandenen Durchlass gebaut. Dieser ermdglicht es den Am-
phibien, einen zusatzlichen Weg auf die andere Seite nutzen zu kénnen. Die bestehenden
Entwasserungsrinnen werden als erweiterte Laufflache der Leiteinrichtung genutzt.

8 Zusatzliche Angaben
8.1 Technische Verfahren bei der Umweltprifung

Die Methodik der hier dokumentierten Umweltpriifung zum derzeitigen Verfahrensstand orientiert
sich an der Vorgehensweise innerhalb einer Umweltvertraglichkeitsstudie unter besonderer Be-
ricksichtigung der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. Die Umweltprufung integriert den
Griinordnungsplan mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zur Optimierung und Beurteilung der
Planung hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft.

Gemal § 14 Abs. 1 BNatSchG liegt ein Eingriff dann vor, wenn Veranderungen der Gestalt oder
Nutzung von Grundflachen oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbin-
dung stehenden Grundwasserspiegels die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts
oder des Landschaftsbilds erheblich beeintrachtigen kdnnen. Nach § 14 NatSchG Baden-W(rt-
temberg bilden die Errichtung oder wesentliche Anderung von baulichen Anlagen im Sinne von
§ 2 Abs. 1 der Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO), StraRen und Wege Regelbei-
spiele fur Eingriffe.

8.2 Beschreibung der MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltaus-
wirkungen (Monitoring)

Gemal § 4c BauGB sollen die erheblichen Umweltauswirkungen tberwacht werden, die auf-
grund der Durchfiihrung der Bauleitpléane eintreten. Ziel ist es, insbesondere unvorhergese-
hene nachteilige Auswirkungen friihzeitig zu ermitteln und geeignete Mal3hahmen zur Abhilfe
ergreifen zu kénnen. Unter unvorhergesehenen Auswirkungen sind diejenigen Umweltauswir-
kungen zu verstehen, die nach Art oder Intensitat nicht bereits Gegenstand der Abwéagung
waren.
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Der vorliegende Umweltbericht stellt die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
dar, die mit dem Bebauungsplan ,Aischbach II* vorbereitet werden. Prognoseunsicherheiten
bezuglich der Schutzguter Flache, Landschaftsbild und Naturhaushalt, Mensch, Sach- und
Kulturguter bestehen nicht. Fur die Uberwachung der Umweltauswirkungen dieser Schutzgu-
ter ist kein Monitoring vorgesehen. Die Dokumentation der Auswirkungen ist im Rahmen der
nachgeschalteten Baurechtsverfahren moglich, z. B. durch Uberwachung der Bauausfiihrun-
gen sowie der Ausgleichsmalinahmen.

Der Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen, insbesondere fur Lebensraume und Bo-
den, soll Uber eine bereits umgesetzte Malinahme des Oko-Kontos der Stadt Tibingen erfol-
gen. Ein Monitoring der Mal3nahme ist im Rahmen des Bebauungsplans nicht erforderlich.

Eine Prognoseunsicherheit besteht fir die Mallnahmen, die aus artenschutzrechtlichen Grun-
den erforderlich sind. Daher soll eine Erfolgskontrolle Giber die Annahme der Nisthilfen/Quar-
tiere und Ersatzlebensrdume erfolgen. Dieses Monitoring ist in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehdrde durchzufiihren.

9 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Der westliche Stadtrand von Tubingen, westlich und siidwestlich des Handwerkerparks, soll
umgestaltet werden. Der Bereich, der aktuell umgestaltet werden soll, umfasst eine Flache
von insgesamt ca. 8,3 ha. Er wird im Norden von der Herrenberger Stral3e, im Westen vom
Weilerbach, im Stiden von der Ammer und im Osten von bereits bestehenden Gewerbefla-
chen begrenzt.

Als ein Schwerpunkt der Entwicklung sollen die gewerblichen Flachen, die bereits in Form des
Handwerkerparks im Quartier vorhanden sind, ausgeweitet werden. Dazu sollen innerstadti-
sche Flachen herangezogen werden, die bisher teils landwirtschatftlich, teils als Kleingéarten,
und teils von einer Gartnerei in Anspruch genutzt wurden. Am stidwestlichen Rand des Plan-
gebiets ist ein Mischgebiet vorgesehen, mit welchem das dortige Wohnen neu geordnet wer-
den soll. Im Stidosten werden Flachen einbezogen, fiir die der rechtsverbindliche Bebauungs-
plan bereits ein Gewerbegebiet festsetzt. Die Festsetzungen innerhalb des bestehenden Ge-
werbegebiets werden i. W. Glbernommen. Die Grunflache entlang des Weilerbachs wird als
offentliche Grinflache erhalten, ebenso der Bolzplatz an der westlichen Gebietsgrenze.

Die Entwicklung soll planungsrechtlich durch den Bebauungsplan ,Aischbach II“ gesichert
werden. Im Bebauungsplanverfahren ist gemaR § 2a Baugesetzbuch (BauGB) eine Umwelt-
prufung durchzufiihren. Die bisherigen Ergebnisse der Umweltpriifung sind im vorliegenden
Umweltbericht dokumentiert.

Die Neuordnung hat zur Folge, dass Lebensraume wie Acker, Kleingartenanlagen, Hausgar-
ten und Gebluische entfallen. Auch teils altere Einzelbaume sind von der Neuordnung betrof-
fen. Der Versiegelungsgrad im Plangebiet erhdht sich dementsprechend. Der Verlust von Le-
bensraumen und Bodenfunktionen ist als Eingriff im Sinne der Naturschutzgesetzgebung zu
werten.
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Die Moglichkeiten eines Ausgleichs nachteiliger Umweltauswirkungen sind innerhalb des
Uberwiegend gewerblich genutzten Plangebiets naturgemal begrenzt. Sie beschranken sich
auf eine moglichst gute Durchgriinung, vor allem entlang von ErschlieRungsstral3en, innerhalb
der Stellplatzflachen und innerhalb der Garten des Mischgebiets. Fur Flachdachflachen, die
nicht der Photovoltaik-Pflicht-Verordnung unterliegen, wird eine Dachbegriunung festgesetzt.

Der Gewasserrandstreifen entlang des Weilerbachs soll erhalten werden. Im nérdlichen Ab-
schnitt des Gewasserrandstreifens wird er durch eine mit Baumen und Strduchern dicht be-
standene Grinflache gestitzt, die das dortige Gewerbegebiet nach Westen eingrint. Die 6f-
fentliche Grunflache im Bereich des Bolzplatzes soll nach Osten ausgeweitet werden.

Beeintrachtigungen der Schutzgiter Boden und Wasser konnen gemindert werden, indem
zumindest die Stellplatzflachen mit wasserdurchlassigen Belagen ausgestattet werden.

Der verbleibende Ausgleich (330.262 Okopunkte) erfolgt tiber das Okokonto der Stadt Tiibin-
gen. Als Ausgleichsmalinahme wird eine Amphibienleiteinrichtung entlang der Landesstral3e
L 372 zwischen Unterjesingen und Wurmlingen angerechnet. Sie wurde bereits eingerichtet.

Der Bebauungsplan hat die Belange des Artenschutzes zu beriicksichtigen. Als diesbeziiglich
relevante Artengruppen sind Fledermause und Vogel betroffen, zudem die Zauneidechse. Fir
diese Arten (-gruppen) sollen Schutz- und AusgleichmalRnahmen erfolgen; die Ausgleichs-
mafnahmen mussen in diesem Fall vorgezogen durchgefuhrt werden und bereits zu Beginn
der ErschlieBung des Gebiets funktionieren.

Die Umweltvertraglichkeit der vorliegenden Planung ist abhéangig von den prognostizierten
Auswirkungen und den entsprechenden MaflRnahmen zur Minderung und zum Ausgleich.
Durch Uberwachung der Bauausfiihrungen sowie der AusgleichsmalRnahmen soll gewahrleis-
tet werden, dass die vorliegende Planung keine unvorhergesehenen Auswirkungen nach sich
Zieht.

HPC AG

Projektleiterin

Dr. Barbara Eichler

Dipl.-Biologin
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ANLAGE 1

Darstellungen zum Bestand

Bestandsplan Biotoptypen, Maf3stab 1 : 1.250

1.1
1.2 Bestandsplan Boden, Mafistab 1 : 2.000
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Projekt-Nr. 2185947, Anlage 3.1, Seite 1

Detailbilanz Biotoptypen

(Erlauterungen zur Bewertung s. Textteil Kap. 4)

2022-11-07_Anlage 3.xIsx

Flache Bestand im Plangebiet
Bezeichnung ca. [m?] Biotoptyp Wertstufe | Punkte/m? | Okopunkte
Gonerbeqebit im Sidosten 160 | 3542 [ocnsmadentor e | e 6 | 2rou0
1.720 33.80 |Zierrasen (x 1,5 da nur sporadisch gemaht) gering 6 10.320
510 35.64 |Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation mittel 11 5.610
6.790 37.11  |Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation gering 4 27.160
2.160 42.20 |Gebusch mittlerer Standort mittel 16 34.560
890 43.11 [Brombeergestripp mittel 9 8.010
9820 | e0.10 é‘;&gf;;gt‘::r;’esm”de”e Fldche (Gebéude, sehr gering 1 9.820
6.230 60.21 |versiegelter Weg, Stralle sehr gering 1 6.230
640 60.22 |gepflasterter Weg, Stellplatze sehr gering 1 640
570 60.23 |Schotterweg sehr gering 2 1.140
o | B oot ok e | g | 4|
290 60.25 |[Grasweg gering 6 1.740
3.520 60.50 |Verkehrsgrinflache gering 4 14.080
16.600 60.60 |Garten (Kleingartenanlage) gering 6 99.600
Gewerbegebiet Bestand 18.740 %%122/ Bebaute/versiegelte Flache sehr gering 1 18.740
Annahme: GRZ = 0,8 4.690 60.50 [Kleine Grinflache gering 4 18.760
3.070 60.21 |versiegelter Weg, Stralle sehr gering 1 3.070
350 60.50 |Verkehrsgriinflache gering 4 1.400
| asana [Eresbime st geaeroen Soreren =
sosie | asae |Crietmme s g e o | mam
st | 4530m | oD 20,80 am 2o St 157 o 6 | 12w
Geltungsbereich 83.100 Summe 365.133
N s



Projekt-Nr. 2185947, Anlage 3.1, Seite 2

Flache Planung im Plangebiet
Bezeichnung ca. [m?] Biotoptyp Wertstufe | Punkte/m? Oko-
punkte
Gewssserrandstreifen 1.640 33.41/ |Fettwiese mittlerer Standorte/gewasserbegleitende mittel 16 26.240
35.42 |Hochstaudenflur
Griinflache Pfg1 1050 | 6050 |Kleine Grinfiéche (x2 da fidchendeckend gering 8 8.400
Straucher)
. Einzelbaume auf geringwertigen Standorten, STU
12 Stick | 45302 148150 + 65 cm Zuwachs = 82 cm 6 5.904
Grinflache "Bolzplatz" 1.320 33.80 |Zierrasen (x 1,5 da nur sporadisch gemaht) gering 6 7.920
Grinflache "Sport- und Spiel" Pfg3 1.590 33.80 |Zierrasen (x 1,5 da nur sporadisch gemaht) gering 6 9.540
Trafohaus 30 60.10 Von I?auwglrken bestandene Flache (Gebaude, sehr gering 1 30
Gewachshauser)
) 60.10/ . . .
Gewerbegebiet GRZ 0,9 15.570 6021 Bebaute/versiegelte Flache sehr gering 1 15.570
1.730 60.50 [Kleine Griinflache gering 4 6.920
. 60.10/ . . .
Gewerbegebiet GRZ 0,8 8.490 6021 Bebaute/versiegelte Flache sehr gering 1 8.490
2.120 60.50 [Kleine Griinflache gering 4 8.480
Mischgebiet GRZ 0,6/ 60.10/ . . .
Uberschreitung bis GRZ 0,8 3.440 60.21 Bebaute/versiegelte Flache sehr gering 1 3.440
860 60.50 [Kleine Griinflache gering 4 3.440
Sonstige Flachen 12.950 60.21 |versiegelter Weg, Stralle sehr gering 1 12.950
2.170 60.22 [gepflasterte Stellplatze sehr gering 1 2.170
Einzelbaume auf geringwertigen Standorten
16 Stiick 45.30a |[(Stellplatzflachen Pfg4), STU 18/20 + 65 cm 6 7.872
Zuwachs = 82 cm
2.190 60.50 |Verkehrsgriinflache gering 4 8.760
1.890 60.50 [Sonstige Griinflache gering 4 7.560
Einzelbaume auf geringwertigen Standorten
35 Stiick 45.30a |[(straBenbegleitend Pfg2), STU 18/20 + 65 cm 6 17.220
Zuwachs = 82 cm
. 60.10/ . . .
Gewerbegebiet Bestand 18.110 60.21 Bebaute/versiegelte Flache sehr gering 1 18.110
Annahme: GRZ = 0,8 4.530 60.50 [Kleine Griinflache gering 4 18.120
3.040 60.21 |versiegelter Weg, Stralle sehr gering 1 3.040
380 60.50 |Verkehrsgriinflache gering 4 1.520
x Einzelbdume auf geringwertigen Standorten,
Erhalt Baume 5 Stk. 45.30a Hochstamm (BHD 20-80 cm => StU 157 cm ) 6 4.710
Geltungsbereich 83.100 Summe 206.406
Bilanz Ausgangszustand 365.133
Planung 206.406
Defizit im Gebiet -1568.727
ALLIANCE
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Detailbilanz Schutzgut Boden

(bebaute Flachen)

(Erlauterungen zur Bewertung s. Textteil Kap. 4)

Kompensationsbedarf

Bodentyp Flache F Zukiinftige Nutzung BvE BnE KB = F x (BVE-BnE)
max. ca. [m?] Wertstufe | Wertstufe [Bodenwerteinheiten] Okopunkte
Naturliche Boden: Brauner unversiegelt 14.450 bebaute/vollig versiegelte Flachen 2,50 0,00 36.125 144.500
Auenboden-Auengley
2600 unvers!egelte, anthropogen Uberpragte Flachen (Grinflachen), bisher 2,50 1,00 3900 15.600
unversiegelt
unversiegelte, mit Auenboden verbleibende Flachen
2.480 (Gewasserrandstreifen, Grinflache Pfg1, Bolzplatz) 2,50 2,50 0 0
tellversiegelt 390 beba.ute/vo_l_llg versiegelte Flachen, bereits teilversiegelt (Vorplatz 0,33 0,00 129 515
Vereinsgelande)
130 unversiegelte Flachen (Gewasserrandstreifen, Griinflache) 0,33 1,00 -87 -348
bebaut/versiegelt 970 bebaute/véllig versiegelte Flachen, bereits bebaut/véllig versiegelt 0,00 0,00 0 0
120 unversiegelte Flachen (Gewasserrandstreifen, Griinflaiche Pfg1), bisher 0,00 1,00 -120 -480
bebaut
g‘ggﬁpoge” Uberpragte unversiegelt 9.340  |bebaute/vdliig versiegelte Flachen 1,00 0,00 9.340 37.360
160 teilversiegelte Flachen (Stellplatze) 1,00 0,33 107 429
5140 unv_t_erm_c_agelte, m|t anthropogen Uberpragten Béden verbleibende Flachen 1,00 1,00 0 0
(Griinflachen, Garten)
teilversiegelt 3.920 bebaute/vollig versiegelte Flachen 0,33 0,00 1.294 5.174
(Betriebsgelande Gartnerei, 620 |teilversiegelte Flachen (Stellplatze) 0,33 0,33 0 0
Pflasterbelage)
970 unv"erS|"egeIte, m|t anthropogen Uberpragten Boden verbleibende Flachen 0,33 1,00 650 2600
(Grinflachen, Garten)
bebaut/versiegelt 11.180 bebaute/villig versiegelte Flachen 0,00 0,00 0 0
1.390 teilversiegelte Flachen (Stellplatze) 0,00 0,33 -459 -1.835
2390 unv_t_erm_c_agelte, m|t anthropogen Uberpragten Béden verbleibende Flachen 0,00 1,00 2390 -9.560
(Griinflachen, Garten)
gg:jherspogen Uberpragte 26.850 Unverandert (stidostlicher Teilbereich) - - 0 0
Summen 83.100 188.755
Kompensationswirkung
Minderung/Ausgleich Fliche F  ]|Zukiinftige Nutzung BnM BvM KW = F x Okopunkte/m?
max. ca. [m?] Wertstufe | Wertstufe Okopunkte pro m? Okopunkte
0 0
E/A Bilanz (KB-KW) -188.755

Erlduterungen:
BVE

BnE
KB
BnM
BvM
KW

2022-11-07_Anlage 3.xIsx

Bewertung vor dem Eingriff

Bewertung nach dem Eingriff

Kompensationsbedarf in Bodenwerteinheiten (BWE)
Bewertung nach der MalRnahme

Bewertung vor der Malinahme
Kompensationswirkung in Okopunkten

| 8)es ‘z'¢ abejuy ‘216581 IN-Paloid




	1 Anlass und Aufgabenstellung
	2 Darstellung des Planvorhabens
	2.1 Lage und bisherige Nutzung des Plangebiets
	2.2 Art der geplanten Bebauung und Erschließung

	3 Übergeordnete Umweltschutzziele
	3.1 Fachgesetzliche Ziele
	3.2 Fachplanungen
	3.2.1 Biotopverbund
	3.2.2 Schutzgebiete, geschützte Objekte
	3.2.3 Berücksichtigung des besonderen Artenschutzes


	4 Berücksichtigung der Umweltbelange gemäß § 1 (6) 7 BauGB
	4.1 Fläche
	4.2 Landschaftsbild und Naturhaushalt
	4.2.1 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
	4.2.1.1 Angaben zur Methodik
	4.2.1.2 Bestand und Bewertung
	4.2.1.3 Beurteilung des Planvorhabens

	4.2.2 Boden
	4.2.2.1 Angaben zur Methodik
	4.2.2.2 Bestand und Bewertung
	4.2.2.3 Beurteilung des Planvorhabens

	4.2.3 Wasser
	4.2.3.1 Angaben zur Methodik
	4.2.3.2 Bestand und Bewertung
	4.2.3.3 Beurteilung des Planvorhabens

	4.2.4 Klima – Luft
	4.2.4.1 Angaben zur Methodik
	4.2.4.2 Bestand und Bewertung
	4.2.4.3 Beurteilung des Planvorhabens

	4.2.5 Landschaft
	4.2.5.1 Angaben zur Methodik
	4.2.5.2 Bestand und Bewertung
	4.2.5.3 Beurteilung des Planvorhabens

	4.2.6 Wechselwirkungen

	4.3 Mensch, Kultur- und Sachgüter
	4.3.1 Mensch
	4.3.1.1 Angaben zur Methodik
	4.3.1.2 Bestand und Bewertung
	4.3.1.3 Beurteilung des Planvorhabens

	4.3.2 Kultur- und sonstige Sachgüter
	4.3.2.1 Angaben zur Methodik
	4.3.2.2 Bestand und Bewertung


	4.4 Emissionen, Abfälle und Abwasser, Energieerzeugung

	5 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung
	6 Grünordnerische Maßnahmen
	6.1 Maßnahmen zum schonenden Umgang mit Grund und Boden
	6.2 Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts im Plangebiet
	6.3 Maßnahmen zum Artenschutz

	7 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
	7.1 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
	7.2 Boden
	7.3 Ausgleichsmaßnahme des Ökokontos

	8 Zusätzliche Angaben
	8.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung
	8.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring)

	9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung
	Anhang I Literatur und Quellen
	Anhang II Rechtsquellenverzeichnis

